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 Stellungnahme des Bundesrates  bbb)  In  Absatz  2  Satz  1  ist  die  Angabe  „neun
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  885.  Sitzung  am  8.  Juli  2011
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu  Artikel  1  Nummer  2  bis  5  (§  3  Absatz  5,  §§  57,  58
 und 128 Absatz  1 Nummer  9 SGB  III)

 In Artikel  1 sind die Nummern 2 bis 5 zu streichen.

 F o l g e ä n d e r u n g e n

 Artikel  2 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  1  Buchstabe  f  Inhaltsübersicht  ist  die  An-
 gabe  „§  132  Übergangsregelung  zum  Gründungszu-
 schuss“ zu streichen.

 b)  Nummer  18 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  §  93 ist wie folgt zu ändern:

 aaa)  In  Absatz  1  sind  das  Wort  „können“  durch
 das  Wort  „erhalten“  und  die  Wörter  „Grün-
 dungszuschuss  erhalten.“  durch  das  Wort
 „Gründungszuschuss.“ zu ersetzen.

 bbb)  Absatz  2 Satz  1 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Die  Wörter  „kann  geleistet  werden,“
 sind  durch  die  Wörter  „wird  geleistet,“
 zu ersetzen.

 b)  In  Nummer  1  ist  die  Angabe  „150
 Tage“  durch  die  Angabe  „90  Tage“  zu
 ersetzen.

 bb)  §  94 ist wie folgt zu ändern:

 aaa)  In  Absatz  1  ist  die  Angabe  „sechs  Monate“
 durch  die  Angabe  „neun  Monate“  zu  erset-
 zen.

 Monate“  durch  die  Angabe  „sechs  Monate“
 zu ersetzen.

 cc)  §  132 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Beim  Gründungszuschuss  handelt  es  sich  um  ein  erfolg-
 reiches  Instrument  der  Arbeitsförderung,  das  demzu-
 folge  gegenüber  der  derzeitigen  Möglichkeit  im  SGB  III
 gemäß  §  57  ff.  SGB  III-E  nicht  verkürzt  oder  ver-
 schlechtert  werden  darf.  Insbesondere  Frauen  profitieren
 von  ihm  in  hohem  Maße.  Zudem  soll  es  als  Pflichtleis-
 tung ausgestaltet sein.

 Um  dieses  Instrument  auch  weiterhin  gezielt  nutzen  zu
 können,  muss  die  bisherige  Förderdauer  erhalten  blei-
 ben,  da  eine  angemessene  Zeit  zum  Aufbau  und  zur
 Stabilisierung  einer  selbständigen  unternehmerischen
 Tätigkeit  notwendig  ist.  Die  Restanspruchsdauer  für  das
 Arbeitslosengeld  von  150  Tagen  ist  deutlich  zu  lange;
 auch  hier  ist  eine  Änderung  auf  die  bisher  geregelten
 90  Tage  notwendig,  um  nicht  eine  Vielzahl  von  Arbeit-
 nehmerinnen  und  Arbeitnehmern  von  vorneherein  von
 der Fördermöglichkeit auszuschließen.

 Gerade  beim  Gründungszuschuss  handelt  es  sich  um  ein
 Instrument,  das  direkt  in  Erwerbstätigkeit  führt,  die
 Chance  bietet,  dass  weitere  sozialversicherungspflich-
 tige  Beschäftigung  geschaffen  wird,  und  gleichzeitig
 auch wirtschaftspolitische Impulse setzt.

 2.  Zu  Artikel  1 Nummer  7a – neu –
 (§  183 Absatz  1 Satz  2 – neu – SGB  III),
 Artikel  2 Nummer  18
 (§  165 Absatz  1 Satz  3 – neu – SGB  III)

 a)  Nach  Artikel  1  Nummer  7  ist  folgende  Nummer  ein-
 zufügen:
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,7a. Nach § 183 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:

„Wird  das  Insolvenzverfahren  nach  der  rechts-
 kräftigen  Bestätigung  eines  Insolvenzplans  auf-
 gehoben  und  kommt  es  nachfolgend  wieder  zu
 einem  Insolvenzereignis,  haben  Arbeitnehmer
 einen erneuten Anspruch auf Insolvenzgeld.“‘

 b)  Nach  Artikel  2  Nummer  18  §  165  Absatz  1  Satz  2  ist
 folgender Satz  einzufügen:

 „Wird  das  Insolvenzverfahren  nach  der  rechtskräf-
 tigen  Bestätigung  eines  Insolvenzplans  aufgehoben
 und  kommt  es  nachfolgend  wieder  zu  einem  Insol-
 venzereignis,  haben  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeit-
 nehmer einen erneuten Anspruch auf Insolvenzgeld.“

 B e g r ü n d u n g

 Nach  §  183  Absatz  1  Satz  1  SGB  III  haben  Arbeitneh-
 mer  Anspruch  auf  Insolvenzgeld,  wenn  sie  im  Inland  be-
 schäftigt  waren  und  bei  Eröffnung  des  Insolvenzverfah-
 rens  über  das  Vermögen  ihres  Arbeitgebers  (Nummer  1),
 bei  Abweisung  des  Antrags  auf  Eröffnung  des  Insol-
 venzverfahrens  mangels  Masse  (Nummer  2)  oder  bei
 vollständiger  Beendigung  der  Betriebstätigkeit  im  In-
 land,  sofern  ein  Antrag  auf  Eröffnung  des  Insolvenzver-
 fahrens  nicht  gestellt  worden  ist  und  ein  Insolvenzver-
 fahren  offensichtlich  mangels  Masse  nicht  in  Betracht
 kommt  (Nummer  3),  für  die  vorausgehenden  drei
 Monate  des  Arbeitsverhältnisses  noch  Ansprüche  auf
 Arbeitsentgelt haben.

 Ein  neues  Insolvenzereignis  tritt  nach  der  Rechtspre-
 chung  des  Bundessozialgerichts  (BSG)  sowohl  zum
 Konkursausfallgeld  als  auch  zum  Insolvenzgeld  nicht
 ein  und  kann  hiernach  auch  Ansprüche  auf  Konkursaus-
 fallgeld  bzw.  Insolvenzgeld  nicht  auslösen,  solange  die
 auf  einem  bestimmten  Insolvenzereignis  beruhende  Zah-
 lungsunfähigkeit  des  Arbeitgebers  andauert.  Von  andau-
 ernder  Zahlungsunfähigkeit  ist  nach  sozialgerichtlicher
 Rechtsprechung  so  lange  auszugehen,  wie  der  Gemein-
 schuldner  wegen  eines  nicht  nur  vorübergehenden  Man-
 gels  an  Zahlungsmitteln  nicht  in  der  Lage  ist,  seine  fäl-
 ligen  Geldschulden  im  Allgemeinen  zu  erfüllen.  Die
 Zahlungsunfähigkeit  endet  nicht  schon  dann,  wenn  der
 Schuldner  einzelne  Zahlungsverpflichtungen  wieder  er-
 füllt  (vgl.  BSG,  Urteil  vom  29.  Mai  2008  –  B  11a  AL  57/
 06  R –, BSGE 100, 282).

 Nach  Einschätzung  des  Bundessozialgerichts  (Urteil
 vom  21.  November  2002,  –  B  11  AL  35/02  R  –,
 BSGE  90,  157;  Urteil  vom  29.  Mai  2008,  –  B  11a
 AL  57/06  R  –,  a.  a.  O.)  rechtfertigt  auch  die  Durchfüh-
 rung  eines  Insolvenzplanverfahrens  bei  angeordneter
 Planüberwachung  nicht  allein  den  Schluss,  die  Zah-
 lungsunfähigkeit  des  Arbeitgebers  sei  beendet  und  ein
 neues  Insolvenzereignis  könne  eintreten.  Arbeitnehmer
 haben,  soweit  die  Sanierungsbemühungen  im  Zeitraum
 der  Insolvenzplanüberwachung  scheitern  und  es  sodann
 zur  Eröffnung  eines  (neuen)  Insolvenzverfahrens
 kommt,  hiernach  mithin  keinen  erneuten  Anspruch  auf
 Insolvenzgeld.

 Das  Sächsische  Landessozialgericht  ist  in  einem  Urteil
 vom  9.  März  2011  –  L  1  AL  241/06  –  davon  ausge-

 gangen,  dass  ein  Insolvenzereignis  nach  ordnungs-
 gemäßer  Beendigung  der  Insolvenzplanüberwachung
 einen  Anspruch  auf  Insolvenzgeld  begründet.  In  einer
 weiteren  Entscheidung  vom  9.  März  2011  hat  das  Ge-
 richt  –  L  1  AL  51/07  –  entschieden,  dass  ein  Anspruch
 auf  Insolvenzgeld  auch  dann  gegeben  ist,  wenn  dem  er-
 neuten  Insolvenzereignis  die  Aufhebung  des  Insolvenz-
 verfahrens  nach  der  rechtskräftigen  Bestätigung  des  In-
 solvenzplans,  der  nicht  der  Überwachung  unterliegen
 soll, vorausgeht.

 In  den  Begründungen  seiner  Entscheidungen  hat  das
 Sächsische  Landessozialgericht  insbesondere  auf  die
 Richtlinie  80/987/EWG  des  Rates  vom  20.  Oktober
 1980  zur  Angleichung  der  Rechtsvorschriften  der  Mit-
 gliedstaaten  über  den  Schutz  der  Arbeitnehmer  bei  Zah-
 lungsunfähigkeit  des  Arbeitgebers  (ABl.  L  283  vom
 28.10.1980,  S.  23)  in  der  Fassung  der  Richtlinie  2002/
 74/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 23.  September  2002  zur  Änderung  der  Richtlinie  80/
 987/EWG  des  Rates  zur  Angleichung  der  Rechtsvor-
 schriften  der  Mitgliedstaaten  über  den  Schutz  der  Arbeit-
 nehmer  bei  Zahlungsunfähigkeit  des  Arbeitgebers
 (ABl.  L  270  vom  8.10.2002,  S.  10)  verwiesen.  Beson-
 dere  Bedeutung  hatte  insoweit  vor  allem  der  Erwägungs-
 grund 5. Dieser lautet:

 „Zur  Gewährleistung  eines  angemessenen  Schutzes  der
 betroffenen  Arbeitnehmer  ist  es  angebracht,  die  Defini-
 tion  der  Zahlungsunfähigkeit  der  aktuellen  Rechtsent-
 wicklung  in  den  Mitgliedstaaten  auf  diesem  Sachgebiet
 anzupassen  und  mit  diesem  Begriff  auch  andere  Insol-
 venzverfahren  als  Liquidationsverfahren  zu  erfassen.  In
 diesem  Zusammenhang  sollten  die  Mitgliedstaaten,  um
 zu  bestimmen,  ob  die  Garantieeinrichtung  zu  einer  Zah-
 lung  verpflichtet  ist,  vorsehen  können,  dass  für  den  Fall,
 dass  das  Vorliegen  einer  Insolvenz  zu  mehreren  Insol-
 venzverfahren  führt,  die  Situation  so  behandelt  wird,  als
 würde  es  sich  um  ein  einziges  Insolvenzverfahren  han-
 deln.“

 Das  Sächsische  Landessozialgericht  hat  in  diesem  Zu-
 sammenhang  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  der
 bundesdeutsche  Gesetzgeber  bislang  keine  Entscheidung
 darüber  getroffen  habe,  unter  welchen  Voraussetzungen
 ein  zweites  Insolvenzverfahren,  das  einem  ersten  In-
 solvenzverfahren  mit  angeschlossenem  und  formell
 beendetem  Insolvenzplanverfahren  erst  mit  zeitlichem
 Abstand  folge,  nur  unselbständiger  Teil  des  ersten  Insol-
 venzverfahrens  sei  und  mithin  als  „Gesamtverfahren“
 angesehen werden könne. Es hat hervorgehoben:

 „Es  handelt  sich  bei  der  Anordnung  eines  Gesamtverfah-
 rens  um  eine  wirtschafts-  und  sozialpolitische  Entschei-
 dung  von  nicht  bloß  untergeordneter  Tragweite.  Es  ob-
 liegt  allein  dem  Gesetzgeber,  ob  er  die  Arbeitnehmer  bei
 (zumindest  scheinbar)  aussichtsreichen  Unternehmens-
 sanierungen  zu  einem  Verbleib  im  Unternehmen  ermuti-
 gen  will  oder  in  Kauf  nimmt,  dass  die  Belegschaft  bei
 der  ersten  erneuten  Krise  dem  Unternehmen  den  Rücken
 kehrt  und  sich  arbeitslos  meldet,  um  in  den  Genuss  von
 Arbeitslosengeld zu kommen.“

 Gegen  beide  Urteile  des  Sächsischen  Landessozialge-
 richts  wurde  Revision  beim  Bundessozialgericht  einge-
 legt (Az.: B  11  AL  10/11  R und B  11  AL  11/11  R).
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Der  von  der  Rechtsprechung  des  Bundessozialgerichts
 geprägte  Zustand  ist  sowohl  für  Arbeitnehmer  als  auch
 für  die  Sanierungspraxis  unbefriedigend.  Er  berücksich-
 tigt  nicht  ausreichend  die  von  einer  rechtskräftigen  Be-
 stätigung  eines  Insolvenzplans  ausgehende  Zäsurwir-
 kung.  Von  daher  lassen  sich  auch  insbesondere  die
 Überlegungen  zum  Konkursausfallgeld  im  Zusammen-
 hang  mit  der  Konkursordnung  nicht  auf  das  seit  dem
 1.  Januar  1999  geltende  Recht  (Insolvenzordnung)  über-
 tragen,  da  es  das  Institut  des  Insolvenzplans  vorher  nicht
 gab.

 Problematisch  ist  diese  Rechtsprechung  vor  allem,  wenn
 man  berücksichtigt,  dass  damit  ein  erkennbarer  Wider-
 spruch  zu  den  zu  unterstützenden  Bemühungen  der  Bun-
 desregierung  entsteht,  wonach  die  Sanierungschancen
 von  Unternehmen  –  bei  einer  Stärkung  des  Insolvenz-
 planverfahrens  –  erhöht  werden  sollen  (vgl.  den  Gesetz-
 entwurf  der  Bundesregierung  für  ein  Gesetz  zur
 weiteren  Erleichterung  der  Sanierung  von  Unternehmen,
 Bundesratsdrucksache  127/11).  Arbeitnehmer  müssten
 sich  nämlich  vergegenwärtigen,  dass  sie  durch  die  Fort-
 setzung  ihrer  Tätigkeit  im  Unternehmen  mit  dem  Risiko
 belastet  sind,  mit  ihren  Forderungen  aus  dem  Arbeits-
 verhältnis  bei  einem  Scheitern  der  Sanierung  weit-
 gehend  auszufallen  und  allein  auf  eine  entsprechende
 (zumeist  sehr  geringe)  Insolvenzquote  verwiesen  zu
 werden.  Bedeutung  hat  dies  insbesondere  mit  Blick  auf
 die  üblicherweise  vereinbarte  Vorleistungspflicht  (§  614
 BGB);  eine  Krise  ist  für  Arbeitnehmer  mithin  zumeist
 immer  erst  dann  erkennbar,  wenn  bereits  entsprechende
 Forderungen  bestehen.  Speziell  die  Leistungsträger  und
 Spezialisten  in  einem  Unternehmen  werden,  so  ihnen
 das  Problem  bewusst  gemacht  wird,  nicht  bereit  sein,
 dieses  Risiko  auf  sich  zu  nehmen,  und  den  Arbeitgeber
 wechseln.  Gerade  der  Erhalt  der  Belegschaft  (insbeson-
 dere  der  angesprochenen  Leistungsträger  und  Spezialis-
 ten)  ist  aber  zumeist  wesentliche  Voraussetzung  für  die
 erfolgreiche  Fortsetzung  der  unternehmerischen  Tätig-
 keit  im  Zusammenhang  mit  einem  Insolvenzplan.  Nicht
 selten  sollen  Gläubiger  nach  dem  Insolvenzplan  aus  ent-
 sprechenden  Erträgen  des  fortgeführten  Unternehmens
 befriedigt  werden  (vgl.  §  229  InsO).  Im  Übrigen  kann
 der  Arbeitgeber  sich  im  Regelfall  auch  nicht  der  Unter-
 stützung  neuer  Arbeitskräfte  bedienen,  da  diese  nur
 dann  durch  Insolvenzgeld  abgesichert  sind,  wenn  sie  in
 Unkenntnis  des  vorangegangenen  Insolvenzereignisses
 die  Arbeit  aufgenommen  haben  und  dann  auch  nur  bis
 zu  dem  Tag,  an  dem  sie  Kenntnis  vom  diesem  Insolvenz-
 ereignis erhalten (vgl. §  183 Absatz  2 SGB  III).

 Über  eine  Klarstellung  in  §  183  Absatz  1  SGB  III  sowie
 in  der  inhaltlich  entsprechenden  Regelung  des  §  165
 Absatz  1  SGB  III- E  soll  sichergestellt  werden,  dass  Ar-
 beitnehmer  zukünftig  beim  Scheitern  eines  Insolvenz-
 plans  (und  damit  der  Sanierung)  und  dem  erneuten
 Eintritt  eines  Insolvenzereignisses  (Eröffnung  des  Insol-
 venzverfahrens,  Abweisung  mangels  Masse  und  Ein-
 stellung  der  Betriebstätigkeit  bei  offensichtlicher
 Masselosigkeit),  bei  offenen  Ansprüchen  aus  dem
 Arbeitsverhältnis  –  unabhängig  von  einer  angeordneten
 Planüberwachung  –  einen  Anspruch  auf  Insolvenzgeld
 haben.

 3.  Zu Artikel  2 Nummer  5a – neu –
 (§  9b – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  ist  nach  Nummer  5  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,5a.  Nach §  9a wird folgender Paragraf eingefügt:

 „§  9b
 Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen  Stellen

 und öffentlichen Einrichtungen

 Die  Agenturen  für  Arbeit  haben  mit  anderen
 Stellen  und  öffentlichen  Einrichtungen,  deren  Tä-
 tigkeit  sich  auf  die  Lebenssituation  junger  erwerbs-
 fähiger  Hilfebedürftiger  auswirkt,  insbesondere  mit
 den  Trägern  von  Sozialleistungen  nach  dem  Achten
 Buch  Sozialgesetzbuch,  im  Rahmen  ihrer  Aufgaben
 und Befugnisse zusammenzuarbeiten.“‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  2  Nummer  1  Inhaltsübersicht  ist  nach  Buch-
 stabe a folgender Buchstabe  einzufügen:

 ,a1)  Nach  der  Angabe  zu  §  9a  wird  folgende  Angabe
 eingefügt:

 „9b  Strukturelle  Zusammenarbeit  mit  anderen  Stel-
 len und öffentlichen Einrichtungen“.‘

 B e g r ü n d u n g

 Eine  von  Beginn  an  effiziente  und  gut  abgestimmte
 Förderung  und  Arbeitsmarktintegration  besonders  be-
 nachteiligter  junger  Menschen  erfordert  auch  gute  Mög-
 lichkeiten  gleichberechtigter  und  auf  die  örtlichen  Ge-
 gebenheiten  ausgerichteten  Kooperationsbeziehungen
 zwischen  Jugendhilfe  und  Arbeitsförderung.  Die  Koope-
 rationsmöglichkeiten  zwischen  Arbeitsförderung  und  Ju-
 gendhilfe  müssen  deutlich  verbessert  werden,  um  die
 Eingliederungschancen  sozial  benachteiligter  junger
 Menschen  zu  erhöhen  und  damit  die  Effekte  nachhaltig
 zu  steigern.  Daher  sind  im  SGB  III  strukturelle  Vorgaben
 geregelter  Zusammenarbeit  zu  verankern.  Sowohl  §  13
 Absatz  4  SGB  VIII  als  auch  §  81  SGB  VIII  sehen  die
 strukturelle  Zusammenarbeit  von  öffentlicher  Jugend-
 hilfe  und  Agenturen  für  Arbeit  bereits  ausdrücklich  vor.
 Zur  beruflichen  und  sozialen  Eingliederung  von  benach-
 teiligten  Jugendlichen  ist  es  erforderlich,  eine  korrespon-
 dierende  Kooperationsnorm  in  das  SGB  III  aufzuneh-
 men.

 4.  Zu Artikel  2 Nummer  5a – neu – (§  10 SGB  III)

 In  Artikel  2  ist  nach  Nummer  5  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,5a.  §  10 wird wie folgt gefasst:

 „§  10
 Freie Förderung

 (1)  Die  Agenturen  für  Arbeit  können  bis  zu  zehn
 Prozent  der  im  Eingliederungstitel  enthaltenen  Mit-
 tel  für  Ermessensleistungen  der  aktiven  Arbeits-
 förderung  einsetzen,  um  die  Möglichkeiten  der
 gesetzlich  geregelten  aktiven  Arbeitsförderungs-
 leistungen  durch  freie  Leistungen  der  aktiven  Ar-
 beitsförderung  zu  erweitern.  Die  freien  Leistungen
 müssen  den  Zielen  und  Grundsätzen  der  gesetz-
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lichen  Leistungen  entsprechen  und  dürfen  nicht  ge-
 setzliche  Leistungen  aufstocken.  Über  die  freien
 Leistungen  sollen  sich  die  Agenturen  für  Arbeit  ins-
 besondere  auch  an  gemeinsamen  Maßnahmen  mit
 anderen  Kostenträgern  beteiligen.  Bei  Leistungen
 an  Arbeitgeber  ist  darauf  zu  achten,  Wettbewerbs-
 verfälschungen  zu  vermeiden.  Projektförderungen
 sind zulässig.

 (2)  Die  Steuerung  der  freien  Förderung  erfolgt
 im  Rahmen  des  Zielvereinbarungs-  und  -nachhalte-
 prozesses  zwischen  der  Bundesagentur  für  Arbeit,
 den Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit.

 (3)  Das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Sozia-
 les  berichtet  dem  Deutschen  Bundestag  alle  zwei
 Jahre  aufgrund  eines  Berichtes  der  Bundesagentur
 für  Arbeit  über  die  Freie  Förderung  und  die  dazu
 ergangenen Hinweise und Weisungen.“‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  2  Nummer  1  Inhaltsübersicht  ist  nach
 Buchstabe  a folgender Buchstabe  einzufügen:

 ,a1)  Die Angabe zu §  10 wird wie folgt gefasst:

 „§  10 Freie Förderung“.‘

 B e g r ü n d u n g

 Mit  dem  Gesetzentwurf  zur  Leistungssteigerung  der  ar-
 beitsmarktpolitischen  Instrumente  soll  die  Effektivität
 und  Effizienz  der  Arbeitsmarktinstrumente  gesteigert
 werden.  Die  im  Gesetzentwurf  vorgesehene  Abschaf-
 fung  der  Erprobung  innovativer  Ansätze  (§  421h
 SGB  III)  als  Instrument  der  aktiven  Arbeitsmarktpolitik
 ohne  einen  adäquaten  Ersatz  widerspricht  dieser  Zielset-
 zung.  Der  mit  dem  Gesetz  zur  Neuausrichtung  der  ar-
 beitsmarktpolitischen  Instrumente  (Bundesratsdruck-
 sache  755/08)  neu  eingeführte  §  421h  SGB  III  war  von
 vornherein  als  Ersatz  für  den  §  10  SGB  III  ungeeignet.
 Das  Instrument  steht  nur  der  Bundesagentur  für  Arbeit
 zentral  zur  Verfügung  und  trägt  damit  nicht  zu  einem
 größeren  Handlungsspielraum  der  einzelnen  Agenturen
 für  Arbeit  bei.  Darüber  hinaus  ist  der  Handlungsspiel-
 raum  durch  die  Begrenzung  auf  einen  Förderhöchst-
 betrag  und  eine  maximale  Förderlaufzeit  eingegrenzt
 und  die  finanzielle  Ausstattung  mit  einem  Prozent  der  im
 Eingliederungstitel  für  Ermessensleistungen  der  aktiven
 Arbeitsförderung  enthaltenen  Mittel  zu  gering.  So  wur-
 den  bundesweit  im  Jahr  2010  lediglich  42  Vorschläge
 eingereicht  –  davon  41  ohne  Erfolg,  da  sie  in  der  Regel
 das  Erfordernis  des  innovativen  Charakters  nicht  er-
 füllten.

 Der  neue  §  10  SGB  III  ermöglicht  es  den  einzelnen  Ar-
 beitsagenturen,  neue  Wege  zu  gehen  und  auf  den  regio-
 nalen  Arbeitsmarkt  spezifizierte  Arbeitsmarktmaßnah-
 men  durchzuführen.  Das  Mittelvolumen  ist  auf  zehn
 Prozent  der  im  Eingliederungstitel  für  Ermessensleistun-
 gen  der  aktiven  Arbeitsförderung  enthaltenen  Mittel
 festzulegen.  Die  auf  regionaler  Ebene  entstehenden
 Handlungs-  und  Gestaltungsspielräume  müssen  auch  im
 Gesetzesvollzug  von  unmittelbaren  Weisungen  des  Bun-
 des  freigestellt  sein  und  sind  über  Zielvereinbarungen  zu
 steuern.  Dabei  ist  auch  darauf  zu  achten,  dass  die  Beteili-

 gung  der  Arbeitsagenturen  an  vernetzten  Projekten  mit
 Kommunen und Ländern möglich ist.

 Damit  eine  gesetzlich  vorgesehene  Freie  Förderung  in
 der  Verwaltungspraxis  auch  zum  Tragen  kommen  kann,
 muss  sie  weisungsfrei  sein.  Handlungs-  und  Umset-
 zungshinweise  sind  kontraproduktiv.  Um  überprüfen  zu
 können,  ob  die  gesetzliche  Zielsetzung  erreicht  wird,
 sollen  das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales/
 die  Bundesagentur  für  Arbeit  deshalb  dem  Deutschen
 Bundestag  im  Zwei-Jahres-Rhythmus  über  die  Freie
 Förderung  und  die  dazu  ergangenen  Hinweise  und  Wei-
 sungen berichten.

 5.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  45 Absatz  3 Satz  2 – neu –, Absatz  5 SGB  III)

 In Artikel  2 Nummer  18 ist §  45 wie folgt zu ändern:

 a)  Dem Absatz  3 ist folgender Satz  anzufügen:

 „Die  Anwendung  des  Vergaberechts  gilt  nicht  für
 Aufträge  zur  Vermittlung  schwerbehinderter  Men-
 schen an Integrationsfachdienste.“

 b)  In  Absatz  5  sind  nach  dem  Wort  „Entscheidung“  die
 Wörter  „über  die  Beauftragung  eines  Trägers  nach
 Absatz  3 oder“ einzufügen.

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  10  ist  nach  Nummer  4  folgende  Nummer  ein-
 zufügen:

 ,4a.  In  §  111  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „oder
 der  Rehabilitationsträger“  durch  die  Wörter  „,  der
 Agenturen  für  Arbeit,  der  Rehabilitationsträger
 oder der Träger der Grundsicherung“ ersetzt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Integrationsfachdienste  sind  für  die  Förderung  der  Teil-
 habe  am  Arbeitsleben  schwerbehinderter  Menschen  ein
 unverzichtbarer  Bestandteil.  Mit  ihnen  hat  der  Gesetzge-
 ber  eine  Struktur  von  Dienstleistern  geschaffen,  die  kon-
 tinuierlich  und  umfassend  besonders  intensive  und  ziel-
 gruppenspezifische  Hilfestellung  für  schwerbehinderte
 Menschen  erbringen  und  gleichzeitig  für  die  regionalen
 Arbeitgeber kompetente Ansprechpartner sind.

 Mit  Inkrafttreten  der  Vergabeverordnung  (VgV)  am
 1.  Mai  2010  ist  die  Verdingungsordnung  für  die  Aus-
 schreibung  von  Leistungen  (VOL/A)  wirksam  gewor-
 den.  Das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales
 hält  es  deshalb  für  notwendig,  Vermittlungsleistungen
 der Bundesagentur für Arbeit auszuschreiben.

 Ausschreibungen  von  Leistungen  sind  aber  nicht  geeig-
 net,  erfolgreich  die  individuellen  Dienstleistungen  der
 Vermittlung  und  Begleitung  schwerbehinderter  Men-
 schen am Arbeitsmarkt zu organisieren.

 Die  Einführung  der  Ausschreibungspflicht  für  Leistun-
 gen  der  Vermittlung  von  schwerbehinderten  Arbeitneh-
 merinnen  und  Arbeitnehmern  auf  den  allgemeinen  Ar-
 beitsmarkt  gefährdet  daher  das  grundlegende  Ziel,  mit
 den  Integrationsfachdiensten  einen  umfassend  zuständi-
 gen  und  für  Arbeitnehmer  und  Arbeitgeber  gleicher-
 maßen verlässlichen Ansprechpartner zu haben.
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Das  Vergaberecht  lässt  unter  Beachtung  des  EU-Rechts
 grundsätzlich  die  Möglichkeit  der  freihändigen  Vergabe
 zu.  Besonders  für  den  sozialen  Bereich  ist  es  dringend
 geboten,  von  dieser  Befugnis  der  Mitgliedstaaten  des
 EU- Rechts  Gebrauch  zu  machen  und  begründete
 Ausnahmeregelungen  im  Vergaberecht  beizubehalten.
 Mit  der  vorgeschlagenen  Änderung  wird  die  Ent-
 schließung  des  Bundesrates  vom  15.  April  2011  (Bun-
 desratsdrucksache  145/11  (Beschluss))  zur  Eröffnung
 der  Möglichkeit,  Aufträge  zur  Vermittlung  schwerbehin-
 derter  Menschen  freihändig  zu  vergeben,  konsequent
 umgesetzt.

 Im  Zusammenhang  mit  der  Änderung  des  §  45  SGB  III
 ist  auch  eine  klarstellende  Regelung  bezüglich  der  Be-
 auftragung  der  Integrationsfachdienste  nach  den
 §§  109  ff.  SGB  IX  erforderlich.  Die  Formulierung  ent-
 spricht  der  ursprünglich  gewollten  Rechtslage.  Mit  der
 vorgeschlagenen  Änderung  wird  klargestellt,  dass  auch
 die  Träger  der  Arbeitsvermittlung  die  Integrationsfach-
 dienste  beauftragen  können.  Auch  die  Kostentragung
 wäre  durch  die  klarstellende  Regelung  zweifelsfrei  gere-
 gelt.

 Zu Buchstabe b

 Mit  der  vorgenommenen  Änderung  in  §  45  Absatz  5
 SGB  III-E  soll  sichergestellt  werden,  dass  Gutscheinver-
 gabe  und  Auftragsmaßnahme  als  gleichrangige  Instru-
 mente  im  Gesetz  festgeschrieben  sind,  über  die  dezentral
 nach  den  jeweiligen  persönlichen  oder  arbeitsmarkt-
 lichen  Erfordernissen  zu  entscheiden  ist.  Eine  hochwer-
 tige  Beratung  und  Begleitung  der  Arbeitslosen  bei  der
 Gutscheinvergabe ist in jedem Fall zu gewährleisten.

 6.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  48  Absatz  1  Satz  1a  –  neu  –,  Absatz  2  Satz  2  –  neu  –
 SGB  III)

 In Artikel  2 Nummer  18 ist §  48 wie folgt zu ändern:

 a)  In  Absatz  1  ist  nach  Satz  1  folgender  Satz  einzu-
 fügen:

 „Die  Beteiligung  kann  auch  durch  den  Einsatz  von
 Lehrer- und Sachkosten erfolgen.“

 b)  Absatz  2 ist folgender Satz  anzufügen:

 „In  begründeten  Ausnahmefällen  können  sie  über  ei-
 nen  Zeitraum  von  vier  Wochen  hinaus  und  außerhalb
 der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt werden.“

 F o l g e ä n d e r u n g

 Artikel  2 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  1  Buchstabe  f  Inhaltsübersicht  ist  die  An-
 gabe zu §  130 zu streichen.

 b)  In Nummer  18 ist §  130 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Die  erweiterte  Berufsorientierung  wurde  in  §  130
 SGB  III-E  zwar  nochmals  bis  31.  Dezember  2013  ver-
 längert.  Sie  sollte  jedoch  als  Regelförderung  in  §  48
 SGB  III-E  mit  aufgenommen  werden.  Darüber  hinaus  ist

 die  Möglichkeit  der  Kofinanzierung  durch  den  Einsatz
 von  Lehrerstunden  und  Sachkosten,  die  bis  zum  Schul-
 jahr 2010/11 möglich war, zuzulassen.

 Zu Buchstabe b

 Die  Maßnahmen  der  Berufsorientierung  haben  sich,  wie
 auch  in  der  Einzelbegründung  zu  §  48  SGB  III-E  ausge-
 führt,  in  der  Anwendungspraxis  bewährt,  sollten  aber  im
 Sinne  eines  präventiven,  flächendeckenden  Ansatzes  in
 hohem  Maße  zur  Entwicklung  der  Ausbildungsreife
 Jugendlicher  –  noch  stärker  als  bisher  –  beitragen  kön-
 nen  sowie  das  Berufswahlverhalten  der  Jugendlichen  un-
 terstützen.

 Hierfür  ist  die  bisher  in  §  130  SGB  III-E  beinhaltete  Be-
 fristung  des  Anwendungsbereichs  der  erweiterten  Be-
 rufsorientierung  aufzuheben,  der  Regelungsinhalt  der  in
 der  Praxis  bewährten  erweiterten  Berufsorientierung
 insofern  dauerhaft  in  §  48  Absatz  2  SGB  III-E  zu  inte-
 grieren.

 Auch  die  im  bisherigen  §  48  Absatz  3  SGB  III-E  ange-
 sprochenen  besonderen  Bedürfnisse  von  Schülerinnen
 und  Schülern  mit  sonderpädagogischem  Förderbedarf
 und  von  schwerbehinderten  Schülerinnen  und  Schülern
 können  grundsätzlich  Abweichungen  von  den  in  §  48
 Absatz  2  Satz  1  SGB  III-E  geregelten  zeitlichen  Ein-
 schränkungen  erforderlich  machen.  Für  die  genannten
 Personengruppen  sind  besonders  flexible  Regelungen  er-
 forderlich,  damit  jeweils  dem  individuellen  Einzelfall
 Rechnung getragen werden kann.

 Ob  die  Maßnahme  „in  der  unterrichtsfreien  Zeit“  oder
 außerhalb  derselben  durchgeführt  wird,  ist  in  die  Ent-
 scheidung der Verantwortlichen vor Ort zu stellen.

 7.  Zu Artikel  2 Nummer  18 (§  49 Absatz  1 SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  49  Absatz  1  sind  die  Wörter
 „unterstützen,  wenn  sich  Dritte  mit  mindestens  50  Pro-
 zent  an  der  Förderung  beteiligen.“  durch  das  Wort  „un-
 terstützen.“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Maßnahmen  der  Berufseinstiegsbegleitung  haben
 sich  bewährt.  Berufseinstiegsbegleitung  war  bereits  im
 SGB  III  Teil  der  Regelförderung  (§  421s  SGB  III)  und
 sollte dies auch bleiben.

 Die  Regelung  sieht  in  §  49  SGB  III-E  vor,  dass  das  (be-
 währte)  Programm  der  Berufseinstiegsbegleitung,  das
 bislang  durch  Mittel  der  Bundesagentur  für  Arbeit  (bzw.
 des  BMBF/BMAS)  finanziert  wird,  nur  noch  durchge-
 führt  werden  kann,  wenn  eine  Kofinanzierung  durch
 Dritte geleistet wird.

 Eine  solche  Regelung  ist  abzulehnen.  Die  Berufsein-
 stiegsbegleitung  ist  eine  Maßnahme,  die  verschiedene
 arbeitsmarktpolitische  Ansätze  bündelt,  unterschiedliche
 schulische  und  außerschulische  Angebote  einschließt
 und  derzeit  für  alle  Beteiligten  sicht-  und  nachvollzieh-
 bar in der Zuständigkeit der Agenturen für Arbeit liegt.

 Die  zwingende  Kofinanzierung  durch  Dritte  (z.  B.  durch
 Länder,  Kommunen,  private  Bildungsanbieter  etc.)
 würde  –  entgegen  dem  Anliegen  der  Schärfung  der
 arbeitsmarktpolitischen  Instrumente  –  aufgrund  der  un-
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terschiedlichen  Maßnahmebestandteile  der  Berufsein-
 stiegsbegleitung  und  den  sich  daraus  ergebenden  Zustän-
 digkeiten  für  mehr  Intransparenz  und  bürokratischen
 Aufwand  sorgen.  Darüber  hinaus  sind  derzeit  weder  in
 den  Haushalten  der  Ländern  noch  der  „anderen  Dritten“
 Mittel  vorgesehen,  um  ggf.  eine  Fortführung  der  Berufs-
 einstiegsbegleitung bewerkstelligen zu können.

 Das  Kofinanzierungserfordernis  des  §  49  Absatz  1
 SGB  III-E  ist  zu  streichen,  da  junge  Menschen,  die  ihre
 Schulpflicht  absolviert  haben,  ausschließlich  durch
 die  dann  für  die  Vermittlung  in  Arbeit  zuständigen  Stel-
 len  zu  fördern  sind.  Gerade  diese  förderungsbedürftigen
 –  eher  leistungsschwachen  –  Jugendlichen  brauchen
 eine  gewährleistete  und  geordnete  Berufseinstiegsbe-
 gleitung,  um  nachhaltig  in  die  Berufswelt  integriert  wer-
 den zu können.

 8.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  49 Absatz  1 Satz  2 – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  49  ist  Absatz  1  folgender
 Satz  anzufügen:

 „Bei  jungen  Menschen  mit  Behinderung,  bei  denen  die
 Durchführung  einer  Berufsausbildung  aufgrund  ihrer
 Behinderung  nicht  möglich  ist,  sind  auch  Maßnahmen
 förderfähig,  die  beim  Übergang  von  der  Schule  in  eine
 Beschäftigung unterstützen.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  vorgesehene  Regelung  verankert  ein  „Begleitungs-
 instrument“  (s.  Einzelbegründung  zu  §  49  SGB  III-E)
 nur  für  den  Übergang  von  förderungsbedürftigen
 Schülerinnen  und  Schülern  in  eine  „Berufsausbildung“.
 Eine  Berufsausbildung  ist  auch  primäres  Ziel  für
 Jugendliche  mit  Behinderung.  Allerdings  gibt  es  auch
 Schülerinnen  und  Schüler  mit  Behinderung,  insbeson-
 dere  mit  geistiger  Behinderung,  die  voraussichtlich
 keine  Berufsausbildung  abschließen  können.  Viele  neh-
 men  nach  der  allgemeinbildenden  Schule  eine  Beschäf-
 tigung  in  der  Werkstatt  für  Menschen  mit  Behinderung
 auf.  Im  Sinne  der  UN-Behindertenrechtskonvention  ist
 es  Ziel,  auch  geeigneten  Jugendlichen  eine  Teilhabe  am
 Arbeitsleben  in  Form  einer  Beschäftigung  im  regulären
 Arbeitsmarkt  zu  ermöglichen.  Dafür  brauchen  die
 Schülerinnen  und  Schüler  bereits  in  der  Phase  des  Über-
 gangs  „Schule  –  Beruf“  eine  Unterstützung  durch  Be-
 rufseinstiegsbegleiterinnen  und  Berufseinstiegsbegleiter
 (z.  B.  beim  Besuch  von  Praktika  während  der  Berufs-
 orientierung).

 9.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  51 Absatz  2 Satz  1a – neu – und 1b – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  51  Absatz  2  sind  nach  Satz  1
 folgende Sätze einzufügen:

 „Eine  berufsvorbereitende  Bildungsmaßnahme  ist  auch
 dann  förderungsfähig,  wenn  sie  auf  Grundlage  des  Fach-
 konzeptes  der  Produktionsschulen  durchgeführt  wird
 und  sich  Dritte  mit  mindestens  50  Prozent  an  der  Förde-
 rung beteiligen. Satz  1 gilt entsprechend.“

 B e g r ü n d u n g

 Produktionsschulen  sind  Einrichtungen  der  Jugendbe-
 rufshilfe,  in  denen  junge  Menschen  mit  sozialen  Be-
 nachteiligungen  und  individuellen  Beeinträchtigungen
 Hilfen  zur  Eingliederung  und  beruflichen  Vorbereitung
 mit  dem  Ziel  der  Integration  in  Ausbildung  und  Arbeit
 erhalten.  Die  Umsetzung  von  berufsvorbereitenden  Bil-
 dungsmaßnahmen  nach  dem  bisherigen  §  61  SGB  III
 erfolgt  auf  der  Grundlage  eines  bestehenden  BvB-Fach-
 konzeptes.  Im  Rahmen  dieses  Fachkonzeptes  ist  die
 Möglichkeit  einer  individuellen  und  passgenauen  Aus-
 richtung  der  Maßnahmen  auf  die  Lebenslagen  und  Ein-
 zelbedarfe  junger  Menschen  nicht  gegeben.  Neben  die-
 sem  Fachkonzept  werden  keine  anderweitigen  oder
 gleichwertigen  Maßnahmen  zugelassen.  Somit  ist  auch
 eine  Förderung  von  Produktionsschulen  mit  ihrem
 ganzheitlichen  und  individuellen  Förderansatz  nicht
 möglich.

 Produktionsschulen  arbeiten  ihrem  Wesen  nach  berufs-
 vorbereitend  und  können  auf  den  nachträglichen  Erwerb
 des  Hauptschulabschlusses  oder  eines  gleichwertigen
 Schulabschlusses  vorbereiten.  Da  im  Rahmen  der  §§  51
 und  53  SGB  III-E  (bisher:  §§  61  und  61a  SGB  III)  be-
 rufsvorbereitende  Bildungsmaßnahmen  (BvB)  und  das
 Nachholen  von  Hauptschulabschlüssen  geregelt  sind,  ist
 eine  Mitfinanzierung  der  Produktionsschulen  durch  die
 Agenturen  für  Arbeit  im  Rahmen  des  SGB  III  inhaltlich
 zielführend.  Gerade  für  die  Zielgruppe  der  jungen  Men-
 schen,  die  das  18.  Lebensjahr  vollendet  haben  (nach  Be-
 endigung  der  Berufsschulpflicht)  und  einen  besonderen
 Förderbedarf  aufweisen,  ist  eine  individuell  ausgerich-
 tete  und  durch  sozialpädagogische  Hilfen  flankierte  Be-
 rufsvorbereitung anzustreben.

 Die  Verantwortlichkeit  der  Länder  kommt  in  einer
 überwiegenden  Mitfinanzierung  der  Länder  und  Kom-
 munen  zum  Ausdruck.  Kooperativ  und  somit  in  ge-
 meinsamer  Verantwortung  sollten  die  Länder  und  die
 Bundesagentur  für  Arbeit  bzw.  das  Bundesministerium
 für  Arbeit  und  Soziales  die  konkrete  Umsetzung  regeln.
 Die  praktische  Umsetzung  von  BvB-Maßnahmen  und
 die  konkrete  Wahl  der  Art  der  Umsetzung  –  BvB  nach
 dem  bisherigen  Modell  oder  BvB  in  Form  einer  Pro-
 duktionsschule  –  ist  der  Handlungs-  und  Entschei-
 dungs-  bzw.  Budgetkompetenz  der  örtlichen  Agentur
 für  Arbeit  entsprechend  der  regionalen  Bedarfslage  und
 vorhandener Angebote zu überlassen.

 Im  Unterschied  zu  den  Ausschreibungsverfahren  für
 BvB-Maßnahmen  der  Bundesagentur  für  Arbeit  (§  61
 Absatz  4  SGB  III)  entfällt  dieses  für  die  Produktions-
 schulen,  da  diese  durch  die  Länder  oder  örtlichen  Träger
 der  öffentlichen  Jugendhilfe  im  Rahmen  ihrer  Planungs-
 verantwortung längerfristig eingerichtet wurden.

 10.  Zu Artikel  2 Nummer  18 (§  51a – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  ist  nach  §  51  folgender  Para-
 graf einzufügen:

 „§  51a
 Einstiegsqualifizierung

 (1)  Arbeitgeber,  die  eine  betriebliche  Einstiegsquali-
 fizierung  durchführen,  können  durch  Zuschüsse  zur
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Vergütung  bis  zu  einer  Höhe  von  216  Euro  monatlich
 zuzüglich  eines  pauschalierten  Anteils  am  durchschnitt-
 lichen  Gesamtsozialversicherungsbeitrag  der  oder  des
 Auszubildenden  gefördert  werden.  Die  betriebliche
 Einstiegsqualifizierung  dient  der  Vermittlung  und  Ver-
 tiefung  von  Grundlagen  für  den  Erwerb  beruflicher
 Handlungsfähigkeit.  Soweit  die  betriebliche  Einstiegs-
 qualifizierung  als  Berufsausbildungsvorbereitung  nach
 dem  Berufsbildungsgesetz  durchgeführt  wird,  gelten
 die §§  68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes.

 (2)  Eine  Einstiegsqualifizierung  kann  für  die  Dauer
 von  sechs  bis  längstens  zwölf  Monaten  gefördert  wer-
 den, wenn sie

 1.  auf  der  Grundlage  eines  Vertrages  im  Sinne  des  §  26
 des  Berufsbildungsgesetzes  mit  der  oder  dem  Aus-
 zubildenden durchgeführt wird,

 2.  auf  einen  anerkannten  Ausbildungsberuf  im  Sinne
 des  §  4  Absatz  1  des  Berufsbildungsgesetzes,  §  25
 Absatz  1  Satz  1  der  Handwerksordnung,  des  See-
 mannsgesetzes  oder  des  Altenpflegegesetzes  vorbe-
 reitet und

 3.  in  Vollzeit  oder  wegen  der  Erziehung  eigener  Kin-
 der  oder  der  Pflege  von  Familienangehörigen  in
 Teilzeit  von  mindestens  20  Wochenstunden  durch-
 geführt wird.

 (3)  Der  Abschluss  des  Vertrages  ist  der  nach  dem  Be-
 rufsbildungsgesetz,  im  Falle  der  Vorbereitung  auf  einen
 nach  dem  Altenpflegegesetz  anerkannten  Ausbildungs-
 beruf  der  nach  Landesrecht  zuständigen  Stelle  anzuzei-
 gen.  Die  vermittelten  Fertigkeiten,  Kenntnisse  und  Fä-
 higkeiten  sind  vom  Betrieb  zu  bescheinigen.  Die
 zuständige  Stelle  stellt  über  die  erfolgreich  durchge-
 führte  betriebliche  Einstiegsqualifizierung  ein  Zertifi-
 kat aus.

 (4) Förderungsfähig sind

 1.  bei  der  Agentur  für  Arbeit  gemeldete  Ausbildungs-
 bewerberinnen  und  -bewerber  mit  aus  individuellen
 Gründen  eingeschränkten  Vermittlungsperspekti-
 ven,  die  auch  nach  den  bundesweiten  Nachvermitt-
 lungsaktionen keine Ausbildungsstelle haben,

 2.  Ausbildungssuchende,  die  noch  nicht  in  vollem
 Maße  über  die  erforderliche  Ausbildungsreife  verfü-
 gen, und

 3.  lernbeeinträchtigte  und  sozial  benachteiligte  Ausbil-
 dungssuchende.

 (5)  Die  Förderung  einer  oder  eines  Auszubildenden,
 die  oder  der  bereits  eine  betriebliche  Einstiegsquali-
 fizierung  bei  dem  Antrag  stellenden  Betrieb  oder  in
 einem  anderen  Betrieb  des  Unternehmens  durchlaufen
 hat,  oder  in  einem  Betrieb  des  Unternehmens  oder  eines
 verbundenen  Unternehmens  in  den  letzten  drei  Jahren
 vor  Beginn  der  Einstiegsqualifizierung  versicherungs-
 pflichtig  beschäftigt  war,  ist  ausgeschlossen.  Gleiches
 gilt,  wenn  die  Einstiegsqualifizierung  im  Betrieb  der
 Ehegatten,  Lebenspartnerinnen  oder  Lebenspartner
 oder Eltern durchgeführt wird.“

 F o l g e ä n d e r u n g e n

 Artikel  2 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  1  Buchstabe  f  ist  die  Inhaltsübersicht
 wie folgt zu ändern:

 aa)  Nach  der  Angabe  zu  §  51  ist  folgende  Angabe
 einzufügen:

 „§  51a Einstiegsqualifizierung“.

 bb)  Die  Angabe  „§  131  Einstiegsqualifizierung“  ist
 zu streichen.

 b)  In Nummer  18 ist §  131 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Das  Markenzeichen  der  Einstiegsqualifizierung  (EQ)
 muss  auf  Dauer  erhalten  bleiben.  EQ  war  und  ist  ein
 erfolgreiches  Instrument  des  SGB  III  und  sollte  im
 Sinne  des  bisherigen  §  235b  SGB  III  nunmehr  als
 unbefristete  Regelungsnorm  in  die  Systematik  der
 §§  48  ff.  SGB  III-E  (Übergang  von  der  Schule  in  die
 Berufsausbildung) aufgenommen werden.

 Hierfür  ist  die  bisher  in  §  131  Absatz  6  SGB  III-E  bein-
 haltete  Befristung  des  Anwendungsbereichs  der  Ein-
 stiegsqualifizierung  aufzuheben;  der  Regelungsinhalt
 der  in  der  Praxis  bewährten  Einstiegsqualifizierung  ist
 dauerhaft in §  51a SGB  III neu einzuführen.

 Die  Maßnahmen  der  Einstiegsqualifizierung  sollten  da-
 bei  in  der  Anwendungspraxis  bzw.  systematisch  aber
 nur  noch  für  die  Zielgruppe  der  nicht  oder  nicht  voll-
 ständig  ausbildungsreifen  Jugendlichen  angeboten  und
 durchgeführt  werden.  Hierdurch  ließe  sich  vermeiden,
 dass  vor  dem  Hintergrund  des  sich  zunehmend  ab-
 zeichnenden  Fachkräftemangels,  auch  bei  bereits  aus-
 bildungsreifen  Jugendlichen  sich  die  Zeiten  bis  zum
 Berufsabschluss  durch  –  dem  Ausbildungsbeginn  vor-
 geschaltete  –  Einstiegsqualifizierungen  unnötig  verlän-
 gern oder dass Substitutionseffekte eintreten.

 11.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  54 Absatz  1 Satz  2 – neu –, Absatz  2 – neu –,
 §  79 Absatz  4 – neu – und Absatz  5 – neu – SGB  III)

 In Artikel  2 ist Nummer  18 wie folgt zu ändern:

 a)  §  54 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  Dem  bisherigen  Text  ist  das  Absatzzeichen
 „(1)“  voranzustellen  und  folgender  Satz  ist  an-
 zufügen:

 „Leistungen  Dritter  zur  Aufstockung  der  Leis-
 tungen nach Satz  1 bleiben anrechnungsfrei.“

 bb)  Folgender Absatz  ist anzufügen:

 „(2)  Die  Agentur  für  Arbeit  kann  sich  abwei-
 chend  von  Absatz  1  auch  mit  bis  zu  50  Prozent
 an  der  Förderung  von  Maßnahmen  beteiligen,
 die von Dritten eingerichtet werden.“

 b)  Dem §  79 sind folgende Absätze anzufügen:

 „(4)  Leistungen  Dritter  zur  Aufstockung  der  Leis-
 tungen nach Absatz  3 bleiben anrechnungsfrei.

 (5)  Die  Agentur  für  Arbeit  kann  sich  abweichend
 von  den  Absätzen  1  bis  3  auch  mit  bis  zu  50  Prozent
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an  der  Förderung  von  Maßnahmen  beteiligen,  die
 von Dritten eingerichtet werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Mit  den  vorgeschlagenen  Änderungen  wird  die  not-
 wendige  Voraussetzung  für  eine  verlässliche  rechts-
 kreisübergreifende  Finanzierung  (SGB  II/SGB  III  und
 SGB  VIII)  zur  beruflichen  und  sozialen  Eingliederung
 besonders  förderungsbedürftiger  junger  Menschen  ge-
 schaffen.  Für  diese  Zielgruppe  können  nachhaltige  Ein-
 gliederungserfolge  und  eine  sich  gegenseitig  deutlich
 verstärkende  Wirksamkeit  der  unterschiedlichen  För-
 deransätze  nur  mit  zwischen  Jugendhilfe  und  Arbeits-
 verwaltung  abgestimmten  ganzheitlichen  Maßnahmen
 erreicht werden.

 Um  dieses  Ziel  in  gemeinsamer  Verantwortung  zu  er-
 reichen,  müssen  einerseits  Leistungen  der  Jugendhilfe
 zur  Aufstockung  der  Leistungen  der  Arbeitsverwaltung
 anrechnungsfrei  erfolgen  (siehe  hierzu  Buchstabe  a
 Doppelbuchstabe  aa  und  §  79  Absatz  4  SGB  III)  und  es
 muss  andererseits  auch  die  Möglichkeit  bestehen,  dass
 sich  die  Arbeitsverwaltung  bei  gemeinsam  mit  der  Ju-
 gendhilfe  vor  Ort  abgestimmten  und  von  der  Jugend-
 hilfe  eingerichteten  Maßnahmen  finanziell  beteiligt
 (siehe  hierzu  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb  §  79
 Absatz  5 SGB  III).

 Projekte  in  den  Ländern,  bei  denen  die  Bundesagentur
 für  Arbeit  bzw.  die  Träger  der  Grundsicherung  und  die
 Träger  der  Jugendhilfe  in  gemeinsamer  Verantwortung
 eng  zusammenwirken,  belegen,  dass  bei  frühzeitiger
 und  systematischer  Planung  und  gemeinsamer  Finan-
 zierung  ganzheitlicher  Angebote  auch  beachtliche  Er-
 folge  bei  der  beruflichen  Eingliederung  von  Zielgrup-
 pen  mit  besonderen  Förderbedarfen  (insbesondere  nach
 §  13  SGB  VIII)  gelingen.  Voraussetzung  zur  langfristi-
 gen  Stabilisierung  solch  gemeinsam  verantworteter
 Maßnahmen  ist  hierzu  jedoch  die  Sicherung  der  rechts-
 kreisübergreifenden  Finanzierung.  Dies  entspricht  auch
 langjährigen  Forderungen  der  Jugend-  und  Familien-
 ministerkonferenz  (JFMK-Beschluss  vom  29./30.  Mai
 2008 sowie vom 4./5. Juni 2009).

 Zielgruppe  im  SGB  VIII  sind  sozial  benachteiligte  und
 individuell  beeinträchtige  junge  Menschen,  Zielgruppe
 im  SGB  III  (sowie  SGB  II)  sind  unter  anderen  auch
 junge  Menschen,  bei  denen  eine  berufsvorbereitende
 Bildungsmaßnahme  erforderlich  ist  (§  52  SGB  III-E)
 bzw.  die  lernbeeinträchtigt  oder  sozial  benachteiligt
 sind  (§  78  SGB  III-E).  Daraus  ergibt  sich  eine  Schnitt-
 menge  zwischen  beiden  Systemen,  deren  Normen  aller-
 dings nicht aufeinander abgestimmt sind.

 Eine  beschränkte  Anzahl  von  Jugendlichen  wird  wegen
 ihrer  massiven  sozialen  oder  individuellen  Defizite
 durch  Angebote  des  SGB  III  (bzw.  SGB  II)  allein  nicht
 erreicht,  da  diese  nicht  intensiv  genug  sind.  Erforderli-
 che  nachhaltige  Effekte  und  Entwicklungsschritte  blei-
 ben  deshalb  aus.  Aus  der  Perspektive  der  Jugendhilfe
 ist  aber  auch  eine  Beschränkung  auf  die  sozialen  und
 individuellen  Defizite,  ohne  Berücksichtigung  der  er-
 forderlichen  Arbeitsmarktintegration  zu  kurz  gegriffen.
 Für  diesen  kleinen  Kreis  besonders  förderbedürftiger

 junger  Menschen  muss  deshalb  explizit  die  Möglichkeit
 für  den  örtlichen  Träger  der  öffentlichen  Jugendhilfe
 und  andere  Dritte  geschaffen  werden,  sich  an  den  Kos-
 ten  der  Maßnahme  anrechnungsfrei  zu  beteiligen  (so
 auch  §  246  Absatz  4  Satz  2  SGB  III).  Entsprechend  sol-
 len  sich  die  Agenturen  bzw.  die  Träger  der  Grundsiche-
 rung  auch  an  Maßnahmen  beteiligen  können,  die  von
 Dritten eingerichtet werden.

 Wird  für  die  Arbeitsförderung  und  öffentliche  Jugend-
 hilfe  keine  ausdrückliche  Möglichkeit,  Maßnahmen  der
 Berufsvorbereitung  und  Berufsausbildung  für  beson-
 ders  benachteiligte  Jugendliche  gemeinsam  zu  finanzie-
 ren,  geschaffen,  so  besteht  die  Gefahr,  dass  besonders
 benachteiligte  junge  Menschen  wegen  nicht  zu  lösender
 Abgrenzungsschwierigkeiten  zwischen  den  Sozialleis-
 tungsträgern  hin  und  her  geschoben  werden,  Förderan-
 gebote  nicht  greifen  und  damit  für  alle  Seiten  in  der
 Summe deutlich höhere Kosten entstehen.

 12.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  61 Absatz  3, §  62 Absatz  3 SGB  III)

 In Artikel  2 ist Nummer  18 wie folgt zu ändern:

 a)  In  §  61  Absatz  3  sind  die  Wörter  „ohne  sozialpäda-
 gogische Begleitung“ zu streichen.

 b)  In  §  62  Absatz  3  sind  die  Wörter  „ohne  sozialpäda-
 gogische Begleitung“ zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Laut  Gesetzesbegründung  können  die  Kosten  für  die
 pädagogische  Begleitung  nicht  zugrunde  gelegt  wer-
 den,  weil  sie  nicht  ausbildungsbedingt  seien.  Dies  trifft
 für  minderjährige  Jugendliche  aber  gerade  zu,  wenn  sie
 zur  Aufnahme  einer  Ausbildung  in  einem  Lehrlings-
 heim  wohnen  (müssen).  Nach  §  45  Absatz  2  Satz  1
 Nummer  1  SGB  VIII  darf  die  zum  Betrieb  eines  Wohn-
 heims  für  Minderjährige  notwendige  Erlaubnis  nicht  er-
 teilt  werden,  wenn  die  Betreuung  der  Jugendlichen
 durch  geeignete  Kräfte  nicht  gesichert  ist.  Die  Kosten
 für  angemessene  sozialpädagogische  Begleitung  sind
 daher  für  minderjährige  Auszubildende  als  Bedarf  für
 den Lebensunterhalt anzuerkennen.

 13.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  64 Absatz  3 Satz  2 SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  64  Absatz  3  Satz  2  sind  nach
 den  Wörtern  „sonstige  Kosten“  die  Wörter  „,  insbeson-
 dere Schulgeld,“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Entrichtung  von  Schulgeld  im  Rahmen  von  Berufs-
 ausbildungen  erfüllt  in  aller  Regel  die  Voraussetzungen
 des  §  64  Absatz  3  Satz  2  Nummer  1  bis  3  SGB  III-E.
 Trotzdem  wurde  bei  der  bisherigen  Bedarfsberechnung
 der  Berufsausbildungsbeihilfe  ggf.  anfallendes  Schul-
 geld  nicht  als  „sonstige  Kosten“  anerkannt.  Nachdem
 auch  in  der  Gesetzesbegründung  eine  Klarstellung
 fehlt,  erscheint  die  entsprechende  gesetzliche  Regelung
 notwendig.
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14.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  75 Absatz  3 – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  ist  §  75  folgender  Absatz  an-
 zufügen:

 „(3)  Förderungsfähig  sind  Maßnahmen  zur  Unter-
 stützung  von  Arbeitgebern  mit  bis  zu  500  Beschäftigten
 bei  administrativen  und  organisatorischen  Aufgaben  im
 Zusammenhang  mit  der  betrieblichen  Berufsausbil-
 dung,  der  Berufsausbildungsvorbereitung  nach  dem
 Berufsbildungsgesetz  und  der  Einstiegsqualifizierung
 förderbedürftiger  Jugendlicher.  Die  Förderung  ist  aus-
 geschlossen,  wenn  gleichartige  Leistungen  nach  einem
 Bundesprogramm erbracht werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Im  Zusammenhang  mit  der  Neufassung  des  §  75
 SGB  III–E  wird  §  243  SGB  III  aufgehoben.  §  243
 Absatz  1  SGB  III  wird  in  §  75  Absatz  2  Nummer  3
 SGB  III-E  aufgenommen.  §  243  Absatz  2  SGB  III  (or-
 ganisatorische  Unterstützung  der  Berufsausbildung)
 soll  ersatzlos  entfallen.  Dem  kann  nicht  zugestimmt
 werden.  Die  Förderung  organisatorischer  und  adminis-
 trativer  Unterstützungsmaßnahmen  für  Arbeitgeber  ist
 ein  wichtiges  Instrument,  damit  der  organisatorische
 Mehraufwand  abgefedert  wird,  der  mit  der  Ausbildung
 eines  unterstützungsbedürftigen  Jugendlichen  einher-
 geht.  §  243  Absatz  2  SGB  III  ist  daher  zu  erhalten  mit
 der  Maßgabe,  dass  die  Leistungen  nicht  gegenüber
 Landesprogrammen subsidiär sind.

 15.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  81 Absatz  1 Satz  1a – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  81  Absatz  1  ist  nach  Satz  1
 folgender Satz  einzufügen:

 „Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  die  an  Maß-
 nahmen  der  beruflichen  Weiterbildung  in  der  Alten-
 und  Krankenpflege  teilnehmen,  werden  unter  den  Vo-
 raussetzungen  des  Satzes  1  durch  die  Übernahme  der
 Weiterbildungskosten gefördert.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Förderung  beruflicher  Weiterbildungsmaßnahmen
 nach  dem  Alten-  und  Krankenpflegegesetz  ist  als
 Rechtsanspruch zu regeln.

 Auf  den  Beschluss  des  Bundesrates  vom  24.  September
 2010  zum  Gesetz  für  bessere  Beschäftigungschancen
 am  Arbeitsmarkt  (Beschäftigungschancengesetz),  vgl.
 Bundesratsdrucksache  517/10  (Beschluss),  wird  ver-
 wiesen.

 16.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  81 Absatz  4 Satz  5 – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  81  ist  Absatz  4  folgender
 Satz  anzufügen:

 „Die  Agentur  für  Arbeit  kann  arbeitslose  Arbeitnehme-
 rinnen  und  Arbeitnehmer  in  Verbindung  mit  einem  Bil-
 dungsgutschein  auch  einer  konkreten  Maßnahme  zu-
 weisen.“

 B e g r ü n d u n g

 Am  Bildungsgutscheinsystem  sollte  grundsätzlich  fest-
 gehalten  werden.  Es  sollte  jedoch  auch  die  Möglichkeit
 der  Zuweisung  in  eine  Auftragsmaßnahme  möglich
 sein,  um  zielgerichtete  Maßnahmen  für  „Betreuungs-
 kunden“  organisieren  zu  können,  die  Schwierigkeiten
 haben,  mit  dem  Bildungsgutschein  zurecht  zu  kommen
 bzw.  zielgerichtet  die  notwendigen  Träger  und  Maß-
 nahmen  zu  erreichen.  Unterstützt  werden  muss  dies
 durch  eine  stärkere  und  qualitativ  hochwertige  Bera-
 tung  und  Begleitung  der  zu  qualifizierenden  Arbeitslo-
 sen,  um  insbesondere  auch  den  „Schwächeren“  bei  der
 Umsetzung  und  Erreichung  des  Qualifizierungsziels  zu
 helfen.

 17.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  81 Absatz  4a – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  81  ist  nach  Absatz  4  folgen-
 der Absatz  einzufügen:

 „(4a)  Die  Agentur  für  Arbeit  kann  unter  Anwendung
 des  Vergaberechts  Träger  mit  der  Durchführung  von
 Maßnahmen  nach  Absatz  1  beauftragen,  um  dadurch
 die  Weiterbildung  von  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeit-
 nehmern  zu  fördern,  die  aufgrund  ihrer  persönlichen
 Eigenschaften  einer  besonderen  Unterstützung  und  Be-
 gleitung bedürfen.“

 B e g r ü n d u n g

 Am  Bildungsgutscheinsystem  soll  zwar  grundsätzlich
 festgehalten  werden.  Es  soll  aber  ergänzend  eine  Öff-
 nungsmöglichkeit  für  die  Steuerung  mit  Auftragsmaß-
 nahmen  geregelt  werden,  um  gezielter  Maßnahmen  für
 arbeitsmarktfernere  Personengruppen  organisieren  zu
 können,  die  Schwierigkeiten  haben,  mit  dem  Bildungs-
 gutschein  zurecht  zu  kommen  und  die  notwendigen
 Träger  und  Maßnahmen  zu  erreichen.  Zudem  ist  es
 denkbar,  dass  erforderliche  Maßnahmen  regional  nicht
 vorhanden  sind  oder  zustande  kommen  und  dies  ein
 Hemmnis  für  die  Inanspruchnahme  gerade  für  die  leis-
 tungsschwächeren Arbeitslosen sein könnte.

 18.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  82 Satz  1 Nummer  1 SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  82  Satz  1  Nummer  1  sind
 nach  den  Wörtern  „Beginn  der  Teilnahme“  die  Wörter
 „im  Pflegebereich  das  35.  Lebensjahr,  ansonsten“  ein-
 zufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Durch  die  demografische  Entwicklung  droht  in  einigen
 Bereichen  ein  Fachkräftemangel.  Dies  gilt  insbeson-
 dere  für  den  Pflegebereich.  Deshalb  stellt  die  Weiterbil-
 dungsförderung  von  beschäftigten  Arbeitnehmerinnen
 und  Arbeitnehmern  ein  erfolgreiches  arbeitsmarkt-
 politisches  Instrument  dar,  wenn  es  um  die  Qualifizie-
 rung  von  Pflegehilfekräften  zu  Pflegefachkräften  geht.
 Allerdings  bedarf  es  dringend  eines  finanziellen  Anrei-
 zes  zur  Weiterbildung  auch  für  jüngere  Pflegehilfs-
 kräfte.  Die  Altersgrenze  für  die  Förderung  besonderer
 Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  ist  deshalb  auf
 35  Jahre abzusenken.
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19.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  89 Satz  2 – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  ist  §  89  folgender  Satz  anzu-
 fügen:

 „Für  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  die  das
 50.  Lebensjahr  vollendet  haben,  kann  die  Förderdauer
 bis zu 36 Monate betragen.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Zusammenführung  der  verschiedenen  Eingliede-
 rungszuschüsse  zu  einer  pauschalen  Regelung  wird  be-
 grüßt.  Allerdings  kommt  es  dabei  zu  einer  deutlichen
 Reduzierung  der  Förderdauer  für  ältere  Arbeitnehme-
 rinnen  und  Arbeitnehmer.  Bisher  war  es  nach  §  421f
 SGB  III  möglich,  einen  Eingliederungszuschuss  für
 eine  Arbeitnehmerin  bzw.  einen  Arbeitnehmer  ab
 50  Jahren  bis  zu  36  Monate  zu  gewähren.  Dies  redu-
 ziert  sich  nun  auf  12  Monate.  Die  längere  Fördermög-
 lichkeit  für  ältere  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeit-
 nehmer  sollte  mit  Blick  auf  die  im  Vergleich  zu  anderen
 Personengruppen  schlechtere  Arbeitsmarktsituation
 älterer  Menschen  erhalten  bleiben.  Gerade  ältere  Ar-
 beitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  sind  vermehrt  von
 Langzeitarbeitslosigkeit  betroffen  und  bedürfen  teil-
 weise  einer  längerfristigen  Unterstützung  für  eine  nach-
 haltige  Arbeitsmarktintegration.  Da  der  Eingliede-
 rungszuschuss  weiterhin  als  Ermessensleistung  aus-
 gestaltet  ist,  kann  die  jeweilige  Agentur  für  Arbeit  vor
 Ort  mögliche  Mitnahmeeffekte  auf  Arbeitgeberseite
 minimieren.

 20.  Zu Artikel  2 Nummer  18 (§  92a – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  ist  nach  §  92  folgender  Unter-
 abschnitt einzufügen:

 „Zweiter Unterabschnitt
 Förderung zusätzlicher Arbeitsverhältnisse

 §  92a
 Förderung zusätzlicher Arbeitsverhältnisse

 (1)  Arbeitgeber  können  auf  Antrag  für  die  Beschäfti-
 gung  von  zugewiesenen  Arbeitnehmern  durch  Zu-
 schüsse  zum  Arbeitsentgelt  gefördert  werden,  wenn
 zwischen  dem  Arbeitgeber  und  dem  Arbeitnehmer  ein
 Arbeitsverhältnis begründet wird.

 (2)  Der  Zuschuss  nach  Absatz  1  beträgt  bis  zu
 75  Prozent  des  berücksichtigungsfähigen  Arbeitsent-
 geltes.  Berücksichtigungsfähig  sind  das  zu  zahlende
 tarifliche  Arbeitsentgelt  oder,  wenn  eine  tarifliche  Re-
 gelung  keine  Anwendung  findet,  das  für  vergleichbare
 Tätigkeiten  ortsüblich  zu  zahlende  Arbeitsentgelt  und
 der  pauschalierte  Anteil  des  Arbeitgebers  am  Gesamt-
 sozialversicherungsbeitrag  abzüglich  des  Beitrags  zur
 Arbeitsförderung.  Einmalig  gezahltes  Arbeitsentgelt  ist
 nicht  berücksichtigungsfähig.  §  91  Absatz  2  gilt  ent-
 sprechend.

 (3)  Für  die  Kosten,  die  natürlichen  oder  juristischen
 Personen  oder  Personengesellschaften  bei  der  Durch-
 führung  der  Maßnahme  entstehen,  werden  auf  Antrag
 Zuschüsse erbracht. Eine Pauschalierung ist möglich.

 (4)  Die  Beschäftigung  muss  zusätzlich  sein.  Die  Be-
 schäftigung  ist  zusätzlich,  wenn  reguläre  Beschäftigung
 nicht beeinträchtigt oder verdrängt wird.

 (5)  Ein  Arbeitnehmer  kann  einem  Arbeitgeber  zuge-
 wiesen werden, wenn

 1.  er langzeitarbeitslos im Sinne des §  18 ist,

 2.  er  für  einen  Zeitraum  von  mindestens  sechs  Mona-
 ten  verstärkte  vermittlerische  Unterstützung  nach
 §  35  unter  Einbeziehung  der  übrigen  Eingliede-
 rungsleistungen nach diesem Buch erhalten hat,

 3.  eine  Erwerbstätigkeit  auf  dem  allgemeinen  Arbeits-
 markt  für  die  Dauer  der  Zuweisung  ohne  die  Förde-
 rung voraussichtlich nicht möglich ist.

 (6)  Ist  bei  der  Durchführung  einer  Maßnahme  die
 Vergabe  eines  öffentlichen  Auftrags  an  ein  Wirtschafts-
 unternehmen  vorgesehen,  kann  die  Zuweisung  geför-
 derter  Arbeitnehmer  nichtdiskriminierend  für  alle  Be-
 werber  als  vertragliche  Nebenbedingung  aufgenommen
 werden.

 (7)  Die  Bundesagentur  soll  den  Arbeitnehmer  umge-
 hend  abberufen,  wenn  sie  ihn  in  eine  ungeförderte  zu-
 mutbare  Arbeit  oder  Ausbildung  vermitteln  kann  oder
 die  Förderung  aus  anderen  Gründen  beendet  wird.  Der
 Arbeitnehmer  kann  das  Arbeitsverhältnis  ohne  Einhal-
 tung  einer  Frist  kündigen,  wenn  er  eine  Arbeit  oder
 Ausbildung  aufnimmt,  an  einer  Maßnahme  der  Berufs-
 ausbildung  oder  beruflichen  Weiterbildung  teilnehmen
 kann  oder  gemäß  Satz  1  abberufen  wird.  Der  Arbeitge-
 ber  kann  das  Arbeitsverhältnis  ohne  Einhaltung  einer
 Frist  kündigen,  wenn  der  Arbeitnehmer  nach  Satz  1  ab-
 berufen wird.

 (8)  Eine  Förderung  ist  ausgeschlossen,  wenn  zu  ver-
 muten ist, dass der Arbeitgeber

 1.  die  Beendigung  eines  anderen  Beschäftigungsver-
 hältnisses  veranlasst  hat,  um  eine  Förderung  nach
 Absatz  1 zu erhalten oder

 2.  eine  bisher  für  das  Beschäftigungsverhältnis  er-
 brachte  Förderung  ohne  besonderen  Grund  nicht
 mehr in Anspruch nimmt.“

 F o l g e ä n d e r u n g e n

 a)  In  Artikel  1  ist  nach  Nummer  2  folgende  Nummer
 einzufügen:

 ,2a.  In  §  27  Absatz  3  Nummer  5a  werden  die  Wör-
 ter  „als  Arbeitsbeschaffungsmaßnahme  nach
 §  260“  durch  die  Wörter  „als  zusätzliches  Ar-
 beitsverhältnis nach §  92a“ ersetzt.‘

 b)  Artikel  2 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  In  Nummer  1  Buchstabe  f  Inhaltsübersicht  ist
 die Angabe

 „Zweiter Unterabschnitt
 Selbständige Tätigkeit“

 durch die Angabe

 „Zweiter Unterabschnitt
 Förderung zusätzlicher Arbeitsverhältnisse
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§  92a
 Förderung zusätzlicher  Arbeitsverhältnisse

 Dritter Unterabschnitt
 Selbständige Tätigkeit“

 zu ersetzen.

 bb)  In Nummer  18 ist die Überschrift

 „Zweiter Unterabschnitt
 Selbständige Tätigkeit“

 durch die Überschrift

 „Dritter Unterabschnitt
 Selbständige Tätigkeit“

 zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu §  92a – neu – SGB  III

 Durch  die  ersatzlose  Streichung  von  Arbeitsbeschaf-
 fungsmaßnahmen  im  SGB  III  entfällt  die  Möglichkeit
 der  öffentlich  geförderten  Beschäftigung  für  Arbeits-
 lose  im  Rechtskreis  des  SGB  III  vollständig.  Ange-
 sichts  der  Tatsache,  dass  es  nach  wie  vor  auch  im
 SGB  III-Rechtskreis  eine  relativ  hohe  Zahl  von  Lang-
 zeitarbeitslosen  gibt  –  der  Anteil  lag  bei  17  Prozent
 (Stand  April  2011)  –  ist  ein  Instrument  der  öffentlich
 geförderten  Beschäftigung  im  SGB  III  weiterhin  erfor-
 derlich.  Das  Instrument  ist  grundsätzlich  analog  zum
 §  16e  SGB  II  ausgestaltet,  da  sich  die  Problemlagen
 Langzeitarbeitsloser  in  beiden  Rechtskreisen  stark
 ähneln.

 Zu §  27 Absatz  3 Nummer  5a SGB  III

 Um  Drehtüreffekte  zu  vermeiden,  wird  die  öffentlich
 geförderte  Beschäftigung  nach  §  92a  als  sozialversiche-
 rungspflichtiges  Arbeitsverhältnis  ohne  Arbeitslosen-
 versicherung ausgestaltet.

 21.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  93 Absatz  2 Satz  3 – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  93  ist  Absatz  2  folgender
 Satz  anzufügen:

 „Zum  Nachweis  von  Kenntnissen  und  Fähigkeiten  zur
 Ausübung  der  selbständigen  Tätigkeit  ist  in  der  Regel
 die  Teilnahme  an  Maßnahmen  zur  Eignungsfeststellung
 oder  zur  Vorbereitung  der  Existenzgründung  zu  ver-
 langen.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Ergänzung  zielt  darauf  ab,  die  Förderung  der  Vor-
 gründungsberatung  der  Länder  mit  der  Förderung  durch
 den  Bund  in  der  Nachgründungsphase  stärker  zu  ver-
 zahnen.

 Gründungswillige  müssen  geschult,  qualifiziert  und  be-
 gleitet  werden,  um  ihnen  eine  erfolgreiche  Existenz-
 gründung  zu  ermöglichen.  Derartige  Angebote  müssen
 schon  in  der  Vorgründungsphase  einsetzen,  um  nach-
 haltig Wirkung entfalten zu können.

 Seit  dem  Beschluss  der  Wirtschaftsministerkonferenz
 vom  7./8.  Dezember  2006  fällt  die  Förderung  in  der
 Vorgründungsphase  in  den  Aufgabenbereich  der  Län-

 der,  während  sich  der  Bund  auf  die  Förderung  in  der
 Nachgründungsphase  konzentriert.  Die  Vorgründungs-
 qualifizierung  wird  von  den  Ländern  vielfach  über
 ESF-kofinanzierte Förderprogramme umgesetzt.

 Mit  einer  besseren  Verknüpfung  der  Angebote  der  Län-
 der,  die  in  der  Regel  aus  entsprechenden  Schulungs-
 und  Coaching-Angeboten  für  Gründungswillige  aus  der
 Arbeitslosigkeit  bestehen,  und  der  Förderung  der  Bun-
 desagentur  für  Arbeit  über  den  Gründungszuschuss
 könnte  die  im  Jahr  2006  verabredete  Trennung  zwi-
 schen  den  Leistungen  in  der  Vor-  und  Nachgründungs-
 phase  noch  stärker  hervorgehoben  und  das  gemeinsame
 Bemühen  von  Bund  und  Ländern  unterstrichen  werden.

 22.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  111 Absatz  3 Satz  2 SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  111  Absatz  3  ist  Satz  2  zu
 streichen.

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  176  ist  Absatz  1  folgender
 Satz  anzufügen:

 „Dritte,  die  Maßnahmen  nach  §  110  oder  §  111  Absatz  3
 durchführen,  bedürfen  ebenfalls  keiner  Trägerzu-
 lassung.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Einführung  einer  verpflichtenden  Trägerzulassung
 nach  §  178  SGB  III-E,  die  für  Transfergesellschaften
 gilt,  wenn  die  betriebsorganisatorisch  eigenständige
 Einheit  von  einem  Dritten  durchgeführt  wird  oder  für
 Transfermaßnahmen,  die  von  Dritten  durchgeführt  wer-
 den,  bedeutet  einen  zusätzlichen  bürokratischen  Auf-
 wand.  Die  neue  Vorschrift  im  Beschäftigungschancen-
 gesetz  sieht  bereits  als  betriebliche  Voraussetzung  die
 Anwendung  eines  Systems  zur  Qualitätssicherung  vor.
 Der  Bundesverband  der  Träger  im  Beschäftigtentrans-
 fer  hat  ebenfalls  ein  Qualitätssicherungssystem  ent-
 wickelt,  das  für  die  Mitgliedsunternehmen  verpflich-
 tend  ist.  Ein  darüber  hinausgehendes,  zusätzliches
 Zertifizierungsverfahren  stellt  lediglich  eine  weitere
 bürokratische  Hürde  dar  und  würde  vor  allem  kleinere,
 regional  agierende  Anbieter  zusätzlich  belasten.  Die
 vorgesehene  Trägerzulassung  in  §  111  Absatz  3  Satz  2
 SGB  III-E ist daher zu streichen.

 In  §  176  SGB  III-E  sind  vor  allem  die  klassischen  Bil-
 dungsträger  angesprochen,  die  man  nicht  pauschal  mit
 von  Dritten  durchgeführten  Transfergesellschaften  und
 Transfermaßnahmen  vergleichen  kann.  Die  Formulie-
 rung  in  §  176  Absatz  1  SGB  III-E  ist  eine  Folgeände-
 rung  der  Streichung  der  Trägerzulassung  im  §  111
 Absatz  3 Satz  2 SGB  III-E.

 23.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  156 Absatz  1 Satz  1 Nummer  5 – neu – SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  156  Absatz  1  Satz  1  sind  in
 Nummer  3  das  Wort  „oder“  durch  ein  Komma  und  in
 Nummer  4  der  abschließende  Punkt  durch  das  Wort
 „oder“  zu  ersetzen  und  folgende  Nummer  ist  anzufügen:

 „5.  Leistungen  nach  dem  Bundesausbildungsförde-
 rungsgesetz.“
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B e g r ü n d u n g

Das  SGB  III  und  II  und  das  BAföG  weisen  insbeson-
 dere  im  Leistungsrecht  Lücken  auf,  welche  für  Ausbil-
 dungswillige  den  Zugang  zu  Bildung  erschweren  oder
 verhindern  können.  Dies  ist  vor  dem  Hintergrund
 drohenden  Fachkräftemangels  nicht  hinnehmbar.  Die
 Lücken  im  Leistungsrecht  zwischen  der  Ausbildungs-
 förderung  nach  SGB  II  und  III  und  dem  BAföG  sind  zu
 schließen.

 Der  Leistungsanspruch  nach  dem  SGB  III  sollte  auch
 im  Falle  einer  schulischen  und  akademischen  Ausbil-
 dung erhalten bleiben.

 Aufgrund  der  Regelungen  des  §  17  Absatz  2  BAföG
 wird  die  Ausbildungsförderung  an  Höheren  Fachschu-
 len,  Akademien  und  Hochschulen  zur  Hälfte  als  Darle-
 hen  geleistet.  Arbeitslose  des  SGB  III,  die  sich  für  eine
 schulische/akademische  Ausbildung  entschließen,  um
 durch  Qualifikation  ihre  Chancen  auf  dem  Arbeits-
 markt  zu  verbessern,  sind  nach  der  schulischen/akade-
 mischen  Ausbildung  leistungsrechtlich  in  der  Regel
 schlechter  gestellt  als  Arbeitslose,  welche  sich  nicht  ak-
 tiv  durch  Fortbildung  für  den  Arbeitsmarkt  qualifiziert
 haben:  Der  erworbene  Arbeitslosengeld  I-Anspruch
 entfällt,  wenn  die  schulische/akademische  Ausbildung
 länger  die  Arbeitslosigkeit  unterbricht.  Entsprechend
 wird  die  Ausbildung  durch  Wegfall  des  Restanspruchs
 auf  Arbeitslosengeld  I  bei  gleichzeitig  entstandenen
 Schulden  aufgrund  des  Darlehens  nach  BAföG  bestraft.

 Die  Fristen  sollten  dahingehend  angepasst  werden,  dass
 der  Anspruch  auf  Arbeitslosengeld  I  unbefristet  ruht,
 solange der Arbeitslose eine Ausbildung absolviert.

 24.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  176 Absatz  1 Satz  2 und Satz  3 – neu –,
 Absatz  2 Satz  3 – neu – SGB  III)

 In Artikel  2 Nummer  18 ist §  176 wie folgt zu ändern:

 a)  Absatz  1 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  In  Satz  2  sind  nach  dem  Wort  „bedürfen“  die
 Wörter  „ebenso  wie  unter  Aufsicht  der  Länder
 stehende Bildungseinrichtungen“ einzufügen.

 bb)  Folgender Satz  ist anzufügen:

 „Ebenfalls  keiner  Zulassung  bedürfen  nach  dem
 Achten  Buch  anerkannte  Träger  der  Jugend-
 hilfe,  wenn  sie  Maßnahmen  durchführen,  die
 mit  der  Agentur  für  Arbeit  sowie  dem  örtlichen
 Träger  der  öffentlichen  Jugendhilfe  abgestimmt
 sind.“

 b)  Dem Absatz  2 ist folgender Satz  anzufügen:

 „Maßnahmen  von  unter  Aufsicht  der  Länder  stehen-
 den  Bildungseinrichtungen  bedürfen  keiner  Zulas-
 sung.“

 B e g r ü n d u n g

 Derzeit  sind  auch  Schulen,  die  der  Aufsicht  der  Länder
 unterliegen  verpflichtet,  zusätzlich  ein  Zertifizierungs-
 verfahren  nach  der  Anerkennungs-  und  Zulassungsver-
 ordnung  –  Weiterbildung  (AZWV)  durchzuführen.  Dies
 ist  eine  nicht  nachvollziehbare  Bürokratiehürde,  die  zu

 paralleler  Doppelarbeit  sowie  zusätzlichen  Kosten  und
 Zeitaufwand  führt.  Dies  ist  für  Schulen  unter  der  Auf-
 sicht  der  Länder  weder  nötig  noch  zumutbar.  Ihre  Qua-
 lität  wird  durch  Aufsicht  der  Länder  gewährleistet.
 Bundes-  oder  landesrechtlich  geregelte  Bildungsgänge
 an  diesen  Schulen  unterliegen  gleichfalls  der  Qualitäts-
 kontrolle  durch  die  Länder  und  sind  deshalb  ebenfalls
 von  der  Zertifizierungspflicht  durch  die  AZWV  zu
 befreien.  Außerdem  erscheint  es  widersprüchlich,  bei
 einer  Umschulungsmaßnahme  der  Bundesagentur  für
 Arbeit  von  der  Bildungseinrichtung  eine  Zertifizierung
 zu  verlangen,  die  sie  für  die  entsprechende  Erstausbil-
 dung nicht benötigt.

 Maßgeblich  für  den  Erfolg  von  Maßnahmen  für  sozial
 benachteiligte  junge  Menschen  ist  die  Erfahrung  und
 örtliche  Eingebundenheit  als  erfahrener  Jugendhilfe-
 träger  sowie  die  enge  Abstimmung  von  Agenturen  für
 Arbeit  (bzw.  Träger  der  Grundsicherung)  mit  dem  ört-
 lichen  Träger  der  öffentlichen  Jugendhilfe.  Eine  Zulas-
 sung  durch  eine  zusätzliche  Stelle  ist  in  diesen  Fällen
 nicht  erforderlich  und  sollte  zur  Vermeidung  unnötigen
 Bürokratieaufwands auch nicht eingeführt werden.

 25.  Zu Artikel  2 Nummer  18
 (§  180 Absatz  4 Satz  1a – neu –, Satz  2 SGB  III)

 In  Artikel  2  Nummer  18  §  180  ist  Absatz  4  wie  folgt  zu
 ändern:

 a)  Nach Satz  1 ist folgender Satz  einzufügen:

 „Abweichend  von  Satz  1  ist  die  Dauer  einer  Voll-
 zeitmaßnahme  der  beruflichen  Weiterbildung  auch
 dann  angemessen,  wenn  sie  nach  dem  Alten-  oder
 Krankenpflegegesetz  nicht  um  mindestens  ein  Drit-
 tel verkürzt werden kann.“

 b)  In  Satz  2  ist  nach  den  Wörtern  „Ausbildungszeit  auf
 Grund“ das Wort „anderer“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Mit  dem  zum  5.  März  2009  in  Kraft  getretenen  Gesetz
 zur  Sicherung  von  Beschäftigung  und  Stabilität  in
 Deutschland  wurde  §  421t  in  das  SGB  III  eingefügt.
 Danach  war  abweichend  von  §  85  Absatz  2  Satz  2
 SGB  III  die  Dauer  einer  Vollzeitmaßnahme  der  beruf-
 lichen  Weiterbildung,  die  bis  zum  31.  Dezember  2010
 begann,  auch  dann  angemessen,  wenn  sie  nach  dem
 Alten-  oder  Krankenpflegegesetz  nicht  um  mindestens
 ein  Drittel  verkürzt  werden  konnte.  Insoweit  war  §  85
 Absatz  2  Satz  3  SGB  III  nicht  anzuwenden.  Damit
 konnten  berufliche  Weiterbildungen  in  der  Alten-  und
 Krankenpflege  für  den  gesamten  Ausbildungszeitraum
 von  drei  Jahren  gefördert  werden.  Dies  galt  allerdings
 nur  befristet  für  berufliche  Weiterbildungsmaßnahmen,
 die  bis  zum  31.  Dezember  2010  begonnen  worden  sind.

 Seit  diesem  Zeitpunkt  werden  berufliche  Weiterbil-
 dungsmaßnahmen  im  Bereich  Altenpflege  (wieder)  nur
 noch  zweijährig  gefördert.  Nach  §  17  AltPflG  hat  der
 Träger  der  praktischen  Ausbildung  der  Schülerin  oder
 dem  Schüler  im  dritten  Ausbildungsjahr  über  die  Aus-
 bildungsvergütung  hinaus  die  Weiterbildungskosten
 entsprechend  §  79  Absatz  1  Nummer  2  bis  4  SGB  III
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zu  erstatten,  sofern  diese  im  dritten  Ausbildungsjahr
 anfallen.

 Der  demographische  Wandel  bringt  einen  steigenden
 Bedarf  an  Pflegefachkräften  mit  sich,  der  zunehmend
 nicht  mehr  gedeckt  werden  kann.  Nach  Mitteilung  von
 Einrichtungsträgern  ist  diese  Entwicklung  bereits  heute
 deutlich  spürbar  –  in  vielen  Regionen  wird  Altenpflege-
 fachpersonal bereits dringend gesucht.

 Vor  diesem  Hintergrund  wird  dringend  empfohlen,  die
 im  Rahmen  des  Konjunkturpaketes  II  befristet  einge-
 fügte  Förderung  des  dritten  Umschulungsjahres  in  der
 Altenpflege  wieder  einzuführen.  Die  Erfahrungen  zei-
 gen,  dass  sich  diese  Förderung  in  der  Vergangenheit  als
 ein  erfolgreiches  arbeitsmarktpolitisches  Instrument  er-
 wiesen  hat  –  in  den  Jahren  2009  und  2010  war  eine  Ver-
 dopplung  bei  den  Eintritten  in  eine  Umschulung  zum/
 zur  Altenpfleger/in  zu  verzeichnen  –  und  insbesondere
 Menschen  mit  einer  breiten  Berufs-  und  Lebenserfah-
 rung eine berufliche Zukunft in der Pflege eröffnet.

 Zu Buchstabe b

 Die  Einfügung  des  Wortes  „anderer“  ist  auf  Grund  der
 Einfügung  des  neuen  Satzes  1a  nötig,  um  die  Unan-
 wendbarkeit des Satzes 2 auf den Satz  1a klarzustellen.

 Auf  den  Beschluss  des  Bundesrates  vom  24.  September
 2010,  Bundesratsdrucksache  517/10  (Beschluss),  wird
 verwiesen.

 26.  Zu Artikel  2 Nummer  90 (§  421r SGB  III)

 Im  Hinblick  auf  die  Streichung  des  Ausbildungsbonus
 (§  421r  SGB  III)  bittet  der  Bundesrat,  im  weiteren  Ge-
 setzgebungsverfahren  zu  prüfen,  ob  der  Ausbildungs-
 bonus  für  Auszubildende  aus  Insolvenzbetrieben  erhal-
 ten bleiben kann.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Beibehaltung  des  Ausbildungsbonus  für  Auszubil-
 dende  aus  Insolvenzbetrieben  ist  auch  künftig  sinnvoll.
 Er  hat  sich  als  wirksames  Förderinstrument  erwiesen.
 Auch  wenn  die  Wirtschaft  sich  derzeit  erholt  hat,  ist
 weiterhin  von  Insolvenzfällen  auszugehen,  in  deren
 Folge  Auszubildende  ihren  Ausbildungsplatz  verlieren
 und  nur  mit  Hilfe  des  Ausbildungsbonus  an  Arbeitge-
 ber  ihre  begonnene  Ausbildung  in  einem  neuen  Ausbil-
 dungsbetrieb fortsetzen und beenden können.

 Die  Begründung  zur  Aufhebung  des  Ausbildungsbonus
 –  insbesondere  der  Verweis  auf  die  Ergebnisse  der
 Evaluierung  vom  Juli  2010  –  können  so  weder  nach-
 vollzogen  noch  bestätigt  werden.  Gerade  diese  Evalu-
 ierungsstudie  kam  zu  dem  Ergebnis,  dass  der  Ausbil-
 dungsbonus  bei  Insolvenz  ein  wirksames  Förderinstru-
 ment  ist  und  den  Wiedereintritt  in  eine  betriebliche
 Ausbildung  bei  Auszubildenden  fördert,  die  auf  Grund
 einer  Insolvenz,  Betriebsstilllegung  oder  Betriebs-
 schließung ihren Ausbildungsplatz verloren haben.

 Eine  Abschaffung  der  Förderung  von  Auszubildenden
 aus  insolventen  Betrieben  wurde  als  nicht  zielführend
 angesehen,  da  es  für  diese  Auszubildenden  keine  Alter-
 nativen  zur  Fortführung  einer  betrieblichen  Ausbildung
 gibt.  Um  eine  bundeseinheitliche  Regelung  zu  schaffen,

 wurde  eine  Ausgestaltung  im  Rahmen  des  SGB  III  vor-
 geschlagen.

 27.  Zu Artikel  5 Nummer  5 Buchstabe  c1 – neu –
 (§  16 Absatz  3a – neu – SGB  II)

 In  Artikel  5  Nummer  5  ist  nach  Buchstabe  c  folgender
 Buchstabe  einzufügen:

 ,c1)  Nach Absatz  3 wird folgender Absatz  eingefügt:

 „(3a)  Abweichend  von  §  45  Absatz  2  Satz  2  und
 Satz  3  des  Dritten  Buches  dürfen  Maßnahmen  für
 besonders  förderungsbedürftige  Personen  in  be-
 gründeten  Einzelfällen  die  genannte  Dauer  über-
 schreiten.“‘

 B e g r ü n d u n g

 In  der  Regel  reichen  vier  Wochen  als  Dauer  von  be-
 trieblichen  Praktika  bzw.  acht  Wochen  bei  der  Vermitt-
 lung  von  beruflichen  Kenntnissen  aus.  Für  besondere
 Zielgruppen  im  SGB  II  wie  z.  B.  Schwerbehinderte,
 psychisch  Kranke  oder  förderungsbedürftige  Jugend-
 liche  ist  aber  im  Einzelfall  eine  flexiblere  Regelung  er-
 forderlich,  wenn  z.  B.  eine  längere  Zeit  der  Heranfüh-
 rung  an  betriebliche  Tätigkeiten  sowie  der  persönlichen
 Stabilisierung  benötigt  wird.  Diese  Ausnahmefälle  sind
 besonders zu begründen.

 28.  Zu Artikel  5 Nummer  7 (§  16d Absatz  8 SGB  II)

 In Artikel  5 ist §  16d Absatz  8 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Arbeitsgelegenheiten  sind  für  sozial  benachteiligte
 junge  Menschen  förderlich,  wenn  die  Arbeitsgelegen-
 heit  sozialpädagogisch  begleitet  wird  und  einem  Quali-
 fizierungskonzept  folgt.  Für  diese  Zielgruppe  der  be-
 sonders  zu  fördernden  jungen  Menschen  ist  eine
 flexible,  individuelle  Ausgestaltung  von  Arbeitsgele-
 genheiten  erforderlich.  Die  im  Gesetzentwurf  vorgege-
 bene  Pauschalförderung  ist  zu  niedrig,  um  eine  ausrei-
 chende  fachliche  Anleitung  und  sozialpädagogische
 Begleitung bereitstellen zu können.

 Die  Zuschusshöhe  sollte  sich  nach  den  konkret  anfal-
 lenden  Kosten  richten  und  von  den  Jobcentern  vor  Ort
 flexibel festgelegt werden können.

 29.  Zu Artikel  5 Nummer  7
 (§  16d  Absatz  1  Satz  1  und  Satz  2  –  neu  –,  Absatz  2,  4,
 6, 8 und 9 – neu – SGB  II)

 In Artikel  5 Nummer  7 ist §  16d wie folgt zu ändern:

 a)  Absatz  1 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  Die  Wörter  „darin  verrichteten  Arbeiten  zu-
 sätzlich  sind,  im  öffentlichen  Interesse  liegen
 und  wettbewerbsneutral  sind.“  sind  durch  die
 Wörter  „Beschäftigung  zusätzlich  ist,  und  die
 Arbeiten  im  öffentlichen  Interesse  liegen.“  zu
 ersetzen.

 bb)  Folgender Satz  ist anzufügen:

 „Bei  der  Einrichtung  der  Arbeitsgelegenheiten
 sind  die  örtlichen  Beiräte  nach  §  18d  Absatz  1
 Satz  2 zu beteiligen.“
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b) Absatz 2 ist wie folgt zu fassen:

„(2)  Die  Beschäftigung  ist  zusätzlich,  wenn  regu-
 läre  Beschäftigung  nicht  beeinträchtigt  oder  ver-
 drängt wird.“

 c)  Absatz  4 ist zu streichen.

 d)  Absatz  6 ist zu streichen.

 e)  Folgender Absatz  ist anzufügen:

 „(9)  Förderungsbedürftige  junge  Menschen  ohne
 Schulabschluss  können  in  Verbindung  mit  einer  Zu-
 weisung  in  Arbeitsgelegenheiten  auf  den  nachträg-
 lichen  Erwerb  des  Hauptschulabschlusses  oder  ei-
 nes  gleichwertigen  Schulabschlusses  vorbereitet
 werden.  Die  Leistung  wird  nur  erbracht,  soweit  sie
 nicht  für  den  gleichen  Zweck  durch  Dritte  erbracht
 wird.  Die  Agentur  für  Arbeit  hat  darauf  hinzuwir-
 ken,  dass  die  für  die  allgemeine  Schulbildung  zu-
 ständigen  Länder  an  den  Kosten  der  Maßnahme  be-
 teiligen.  Leistungen  Dritter  zur  Aufstockung
 bleiben anrechnungsfrei.“

 B e g r ü n d u n g

 Zu den Buchstaben a und c

 Durch  die  Beteiligung  der  örtlichen  Beiräte  bei  der  Ein-
 richtung  von  Arbeitsgelegenheiten  wird  sichergestellt,
 dass  Unternehmen  am  Markt  für  Güter  und  Dienst-
 leistungen  keine  Wettbewerbsnachteile  entstehen  und
 somit  reguläre  Beschäftigung  nicht  verdrängt  oder  be-
 einträchtigt  wird.  Eine  gesonderte  Regelung  zur  Sicher-
 stellung  der  Wettbewerbsneutralität  ist  damit  nicht  er-
 forderlich; Absatz  4 insoweit entbehrlich.

 Zu Buchstabe b

 Die  derzeitigen  gesetzlichen  Regelungen  zur  Förderfä-
 higkeit  von  Arbeitsgelegenheiten  beziehen  sich  im  ge-
 meinwohlorientierten  Bereich  regelmäßig  auf  die  Zu-
 sätzlichkeit  von  Arbeiten,  nicht  auf  die  Zusätzlichkeit
 von  Beschäftigung.  In  der  Praxis  führt  dies  dazu,  dass
 für  diesen  Bereich  der  öffentlich  geförderten  Beschäfti-
 gung  Tätigkeitsfelder  definiert  werden,  die  vom  regulä-
 ren  Arbeitsmarkt  möglichst  weit  entfernt  sind,  um  auf
 diese  Weise  einer  denkbaren  Wettbewerbsverzerrung
 entgegenzuwirken.

 Die  dominierende  Ausrichtung  der  öffentlich  geförder-
 ten  Beschäftigung  auf  das  Prinzip  der  Zusätzlichkeit  im
 o.  g.  Sinne  impliziert  die  Gefahr  der  Schaffung  von  ar-
 beitsweltfernen  Beschäftigungsverhältnissen  mit  gerin-
 gen  Qualifizierungseffekten  und  eingeschränkter  Inte-
 grationswirkung.

 Die  Ausrichtung  auf  das  Prinzip  der  Zusätzlichkeit  von
 Beschäftigung  ermöglicht  demgegenüber  die  Schaffung
 von  Beschäftigungsverhältnissen,  die  durch  ihre  Nähe
 zur  regulären  Arbeitswelt  beim  Arbeitnehmer  eine  er-
 höhte  persönliche  Motivation,  verbesserte  Qualifizie-
 rungseffekte  und  Integrationschancen  erreichen.  Die
 Zusätzlichkeit  der  Beschäftigung  ist  dann  gegeben,
 wenn  die  Schaffung  neuer  Arbeitsplätze  sowie  die  Wie-
 derbesetzung  frei  gewordener  Arbeitsplätze  nicht  be-
 hindert wird.

 Zu Buchstabe e

 Die  ausschließlich  im  Rahmen  einer  berufsvorbereiten-
 den  Maßnahme  geregelte  Vorbereitung  auf  den  Haupt-
 schulabschluss  (vgl.  §  61a  SGB  III,  §  53  SGB  III-E)
 entspricht  in  vielen  Fällen  nicht  der  Eignung  und  den
 persönlichen  Verhältnissen  förderungsbedürftiger  jun-
 ger  Menschen.  Offensichtlich  bereitet  es  in  vielen  Fäl-
 len  große  Schwierigkeiten,  die  oft  schulmüden  jungen
 Menschen  für  eine  Teilnahme  an  berufsvorbereitenden,
 einseitig  bildungslastigen  Maßnahmen  zu  gewinnen
 bzw.  zu  einem  erfolgreichen  Abschluss  der  Maßnahme
 zu  führen.  Nicht  selten  müssen  die  Jugendlichen  sogar
 noch  auf  die  berufsvorbereitenden  Maßnahmen  vorbe-
 reitet werden.

 Ergänzend  zum  Rechtsanspruch  auf  einen  Hauptschul-
 abschluss  nach  §  53  SGB  III-E  sollte  im  Rahmen  einer
 Ermessensleistung  Raum  für  bewährte  arbeitspädagogi-
 sche  Konzepte  gegeben  werden,  die  –  wie  schon  vor
 2009  –  eine  Vorbereitung  auf  den  Hauptschulabschluss
 auch  im  Rahmen  einer  Arbeitsgelegenheit  in  der  Mehr-
 aufwandsvariante  zulassen.  Damit  werden  insbeson-
 dere  für  bildungsferne  junge  Menschen  Anreize  ge-
 schaffen,  sich  in  einer  Verbindung  von  Arbeit  und
 Qualifizierung  auf  den  Erwerb  eines  Hauptschulab-
 schlusses vorzubereiten.

 30.  Zu Artikel  5 Nummer  7
 (§  16e  Absatz  1  Satz  2,  Absatz  2  Satz  2,  Satz  3a  –  neu  –
 und  3b  –  neu  –,  Absatz  3  Satz  1  Nummer  4  Satz  2,
 Absatz  3a – neu –, 3b – neu – SGB  II)

 In Artikel  5 Nummer  7 ist §  16e wie folgt zu ändern:

 a)  Absatz  1 Satz  2 ist zu streichen.

 b)  Absatz  2 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  In  Satz  2  sind  die  Wörter  „das  zu  zahlende  Ar-
 beitsentgelt“  durch  die  Wörter  „das  zu  zahlende
 tarifliche  Arbeitsentgelt  oder,  wenn  eine  tarif-
 liche  Regelung  keine  Anwendung  findet,  das
 für  vergleichbare  Tätigkeiten  ortsübliche  zu
 zahlende Arbeitsentgelt“ zu ersetzen.

 bb)  Nach Satz  3 sind folgende Sätze einzufügen:

 „Für  die  Kosten,  die  natürlichen  oder  juristi-
 schen  Personen  oder  Personengesellschaften
 bei  der  Durchführung  von  Beschäftigungen  ent-
 stehen,  die  zusätzlich  sind  und  deren  Arbeiten
 im  öffentlichen  Interesse  liegen,  werden  auf
 Antrag  Zuschüsse  erbracht.  Eine  Pauschalie-
 rung ist zulässig.“

 c)  Absatz  3 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  In  Satz  1  sind  in  Nummer  3  das  Komma  durch
 das  Wort  „und“,  in  Nummer  4  die  Wörter  „ist
 und“  durch  das  Wort  „ist.“  zu  ersetzen  und
 Nummer  4 ist zu streichen.

 bb)  Satz  2 ist zu streichen.

 d)  Nach Absatz  3 sind folgende Absätze einzufügen:

 „(3a)  Der  Zuschuss  orientiert  sich  hinsichtlich  der
 Höhe  und  Dauer  an  der  Minderleistung  des  Arbeit-
 nehmers und wird jährlich überprüft.“
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(3b)  Ist  bei  der  Durchführung  der  Arbeiten  die
 Vergabe  eines  öffentlichen  Auftrages  an  ein  Wirt-
 schaftsunternehmen  vorgesehen,  kann  die  Zuwei-
 sung  geförderter  Arbeitnehmer  nichtdiskriminierend
 für  alle  Bewerber  als  vertragliche  Nebenbestim-
 mung aufgenommen werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Eine  Deckelung  bei  fünf  Prozent  der  Eingliederungs-
 mittel  schränkt  die  Möglichkeiten  des  Einsatzes  dieses
 Instrumentes  insbesondere  vor  dem  Hintergrund  des
 hohen  Anteils  von  Langzeitarbeitslosen  mit  mehreren
 Vermittlungshemmnissen, unangemessen ein.

 Zu Buchstabe b

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Ziel  der  Förderung  ist  die  Eingliederung  erwerbsfähiger
 Leistungsberechtigter  durch  die  Förderung  einer  sozial-
 versicherungspflichtigen  Beschäftigung.  Die  Beschäfti-
 gung  soll  sich  mit  Ausnahme  des  Fehlens  der  Versiche-
 rungspflicht  in  der  Arbeitslosenversicherung  nicht  von
 den  Grundsätzen  anderer  Beschäftigungsverhältnisse
 des  Arbeitgebers  unterscheiden.  Dies  betrifft  im  Beson-
 deren  die  Entlohnung.  Findet  die  Beschäftigung  im  An-
 wendungsbereich  eines  Tarifvertrages  statt,  muss  eine
 tarifliche  Entlohnung  erfolgen.  Liegt  ein  solcher  Tarif-
 vertrag  nicht  vor,  ist  das  für  vergleichbare  Tätigkeiten
 ortsübliche  Arbeitsentgelt  zu  zahlen.  Auf  diese  Weise
 wird  ausgeschlossen,  dass  mit  öffentlichen  Mitteln  ge-
 förderte  Beschäftigungsverhältnisse  geringer  entlohnt
 werden, als ungeförderte.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Die  Begrenzung  der  Zuschusshöhe  zu  den  Lohnkosten
 auf  75  Prozent  erfordert  bei  gemeinwohlorientierten
 Trägern  in  der  Regel  bereits  die  Kofinanzierung  Dritter
 für  die  Sicherung  des  Arbeitsentgeltes.  Um  Maßnah-
 men  in  diesem  Bereich  zu  ermöglichen  und  die  Qualität
 der  Förderung  zu  sichern  ist  eine  Finanzierung  notwen-
 diger  Maßnahmekosten  aus  Eingliederungsmitteln  er-
 forderlich.

 Zu Buchstabe d

 Zu §  16e Absatz  3a – neu –

 Die  Leistung  soll  sich  an  den  Erfordernissen  des  Ein-
 zelfalles  orientieren.  Das  schließt  die  Vorgabe  von
 Dauer  und  Höhe  des  Zuschusses  aus.  Mit  einer  jähr-
 lichen  Überprüfung  der  Förderung  wird  sichergestellt,
 dass  die  individuelle  Entwicklung  des  Beschäftigten  bei
 der  Förderung  berücksichtigt  werden  kann  und  ein
 Übergang  in  reguläre  Beschäftigung  nicht  behindert
 wird.

 Zu §  16e Absatz  3b – neu –

 Die  Regelung  entspricht  §  262  SGB  III  a.  F.  Sie  ermög-
 licht  die  Verzahnung  von  Aufträgen  der  öffentlichen
 Hand  mit  der  Beschäftigungsförderung.  Diese  soge-
 nannten  Vergabemaßnahmen  haben  sich  wegen  ihres
 engen  Bezugs  zur  regionalen  Infrastruktur  und  der
 hohen  Arbeitsmarktnähe  der  Beschäftigung  besonders
 bewährt.

 31.  Zu Artikel  5 Nummer  8 (§  16f SGB  II)

 In Artikel  5 ist Nummer  8 wie folgt zu fassen:

 ,8.  §  16f wird wie folgt gefasst:

 „§  16f
 Freie Förderung

 (1)  Zur  Verwirklichung  einer  passgenauen  und
 umfassenden  Betreuung  und  Unterstützung  bei  der
 Eingliederung  in  Arbeit  kann  die  Agentur  für
 Arbeit  Leistungen  der  Freien  Förderung  gegenüber
 erwerbsfähigen  Leistungsberechtigten,  Arbeit-
 gebern  oder  Projektträgern  erbringen,  wenn  sie  für
 die  Eingliederung  des  erwerbsfähigen  Leistungs-
 berechtigten  in  das  Erwerbsleben  erforderlich  sind.
 Die  Agentur  für  Arbeit  kann  bis  zu  zehn  Prozent
 der  nach  §  46  Absatz  2  auf  sie  entfallenden  Einglie-
 derungsmittel  für  diese  Leistungen  einsetzen.  Sie
 müssen  den  Zielen  und  Grundsätzen  dieses  Buches
 entsprechen.  Die  Leistungsverpflichtungen  Dritter
 bleiben unberührt.

 (2)  Die  Gründe  und  Ziele  der  Leistungen  sind
 vor  Förderbeginn  zu  beschreiben  und  zu  dokumen-
 tieren.  Bei  Leistungen  an  Arbeitgeber  ist  darauf  zu
 achten,  Wettbewerbsverfälschungen  zu  vermeiden.
 Projektförderungen  im  Sinne  von  Zuwendungen
 sind  nach  Maßgabe  der  §§  23  und  44  der  Bundes-
 haushaltsordnung  zulässig.  Im  Rahmen  von  Aus-
 schreibungen  für  Leistungen  der  freien  Förderung
 sind die Regelungen nach §§  17 f. zu beachten.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Die  bisherigen  Erfahrungen  in  der  Umsetzung  der
 Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  zeigen,  dass  in  be-
 stimmten  Konstellationen  andere  als  in  diesem  oder  im
 Dritten  Buch  des  SGB  geregelten  Eingliederungsinstru-
 mente  notwendig  sind,  um  flexibel  und  passgerecht  auf
 die  individuellen  Bedürfnisse  des  erwerbsfähigen  Leis-
 tungsberechtigten  bzw.  auf  neuere  Entwicklungen  im
 Arbeitsmarkt  zu  reagieren.  In  der  vergangenen  Umset-
 zungspraxis  der  freien  Förderung  nach  §  16f  SGB  II  er-
 folgte  eine  verhaltene  Anwendung  dieser  Fördermög-
 lichkeit,  weil  die  Voraussetzungen  zu  restriktiv  –  wie
 im  Falle  des  Umgehungs-  und  Aufstockungsverbots  –
 und  nicht  eindeutig  formuliert  waren.  Wissenschaft-
 liche  Erkenntnisse  aus  der  Evaluierung  aktiver  Arbeits-
 marktpolitik  belegen  zugleich  die  Notwendigkeit
 flexibler  Instrumente  für  die  Akteure  vor  Ort,  um  den
 Eingliederungsprozess  erwerbsfähiger  Leistungsbe-
 rechtigter  effektiv  und  zugleich  erfolgreich  gestalten  zu
 können.  Aus  diesen  Gründen  ist  das  Institut  der  Freien
 Förderung  insgesamt  neu  zu  strukturieren  und  neu  zu
 regeln.

 Zu Absatz  1

 Absatz  1  benennt  die  materiellrechtlichen  Vorausset-
 zungen für Leistungen der Freien Förderung.

 –  Die  allgemeine  Zielbeschreibung  einer  passgenauen
 und  umfassenden  Betreuung  und  Unterstützung  bei
 der  Eingliederung  in  Arbeit  in  Absatz  1  Satz  1  ent-
 spricht  der  Formulierung  zu  den  kommunalen  Ein-
 gliederungsleistungen  in  §  16a  SGB  II  und  soll  ver-
 deutlichen,  dass  arbeitsmarktpolitische  und  sozial-
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politische Aspekte bei der Konzeption von Leistun-
gen der Freien Förderung gleichwertig sind.

– Bei den Maßnahmen der Freien Förderung handelt
es sich um gesetzlich geregelte Ermessensleistun-
gen, die dann Anwendung finden können, wenn sie
zur Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Die
Erforderlichkeit richtet sich nach den persönlichen
Voraussetzungen des Leistungsberechtigten sowie
den Umständen des Arbeitsmarktes.

– Leistungen können an den Antragsteller, den Arbeit-
geber oder an Projektträger erbracht werden.

– Für die oft arbeitsmarktfernen erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten müssen Leistungen der Freien
Förderung im besonderen Maße eingeräumt werden.
Zugleich bleibt die Deckelung des Budgetansatzes
mit bis zu zehn Prozent der Eingliederungsmittel
weiter bestehen. Gleichzeitig erfolgt auch eine hö-
henmäßige Begrenzung, damit die anderen gesetz-
lich vorgesehenen Eingliederungsinstrumente schon
quantitativ stärker zur Anwendung kommen.

– Die Klarstellung in Absatz 1 Satz 3, dass freie Leis-
tungen den Zielen und Grundsätzen dieses Buches
entsprechen müssen, erfolgt vor dem Hintergrund
möglicher finanzieller Fehlanreize bei der Mittel-
verwendung. Insbesondere der in § 3 Absatz 1
Satz 4 SGB II genannte Grundsatz der Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit soll bei Leistungen der freien
Förderung besondere Berücksichtigung finden. Zu-
gleich sollen mit Leistungen der Freien Förderung
nicht andere Träger von Sozialleistungen befreit
werden. Mit der Beachtung der Finanzverantwor-
tung anderer Stellen soll z. B. darauf hingewiesen
werden, dass kommunale Eingliederungsleistungen
nach § 16a SGB II nicht durch Maßnahmen der
freien Förderung ersetzt werden dürfen. Auch Leis-
tungen, die von verschiedenen Trägern teilweise fi-
nanziert werden, müssen entsprechend der Finanz-
verantwortung der verschiedenen Stellen ausgerich-
tet werden.

Zu Absatz  2

 Absatz  2  Satz  1  regelt  eine  verfahrensrechtliche  Pflicht.
 Die  Pflicht  zur  Beschreibung  und  Dokumentation  der
 Gründe  und  Ziele  der  Maßnahmen  nach  Absatz  2
 Satz  1 muss vor Beginn der Förderung erfüllt werden.

 Die  Formulierungen  in  Satz  2  und  3  knüpfen  an  die  bis-
 herigen Regelungen an.

 Die  Klarstellung  in  Absatz  2  Satz  4  soll  sicherstellen,
 dass  auch  bei  ausgeschriebenen  Maßnahmen  beispiels-
 weise  der  Grundsatz  der  Zusammenarbeit  mit  örtlichen
 Akteuren Vorrang hat.

 32.  Zu Artikel  5 Nummer  13
 (§  46 Absatz  1a – neu – SGB  II)

 In Artikel  5 ist Nummer  13 wie folgt zu fassen:

 ,13.  In  §  46  wird  nach  Absatz  1  folgender  Absatz  ein-
 gefügt:

 „(1a)  Zur  Förderung  von  Arbeitsverhältnissen
 nach  §  16e  können  Mittel  des  Arbeitslosengeldes  II

 nach  §  19  Absatz  1  eingesetzt  werden.  Die  Höhe
 der  Mittel  bemisst  sich  nach  den  durch  die  Be-
 schäftigung  nach  §  16e  zu  erwartenden  Einsparun-
 gen  bei  den  Aufwendungen  des  Bundes  für  das
 Arbeitslosengeld  II.  Die  Zuweisung  der  Mittel  er-
 folgt  auf  Antrag  des  Jobcenters,  höchstens  im  Um-
 fang  der  für  denselben  Zweck  eingesetzten  Ein-
 gliederungsmittel.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Sozialversicherungspflichtige  öffentlich  geförderte  Be-
 schäftigung  im  Rechtskreis  SGB  II  führt  zur  Reduzie-
 rung  passiver  Leistungen.  Aufgrund  der  Regelungen
 des  §  19  Absatz  3  Satz  2  SGB  II  zur  Anrechnung  von
 Einkommen  und  Vermögen  betrifft  die  Reduzierung
 passiver  Leistungen  zunächst  immer  die  bundesseitig
 finanzierte  Regelleistung.  Einsparungen  durch  öffent-
 lich  geförderte  Beschäftigung  fließen  damit  immer  vor-
 rangig  dem  Bundeshaushalt  zu.  Insofern  ist  es  folge-
 richtig,  diese  Einsparungen  zur  anteiligen  Finanzierung
 der  Beschäftigungsverhältnisse  einsetzen  zu  können.
 Damit  wird  dem  Ziel  Rechnung  getragen,  Arbeit  statt
 Arbeitslosigkeit  zu  finanzieren.  Die  eingesparten  Bun-
 desmittel  sind  durch  den  Bund  auf  Antrag  des  Jobcen-
 ters  an  dieses  zuzuweisen.  Das  Jobcenter  stellt  dabei  si-
 cher,  dass  die  eingesparten  Bundesmittel  ergänzend  zu
 den  Mitteln  aus  dem  Eingliederungsbudget  für  die  För-
 derung  der  Beschäftigungsverhältnisse  eingesetzt  wer-
 den.  Die  Höhe  dieser  Mittel  bildet  die  Obergrenze  für
 eine mögliche Zuweisung eingesparter Bundesmittel.

 Auf  diese  Weise  wird  der  Finanzrahmen  für  öffentlich
 geförderte  Beschäftigung  entsprechend  dem  Bedarf  an
 Förderungen  für  die  Zielgruppe  des  §  16e  SGB  II  er-
 weitert  und  stabilisiert  sowie  der  arbeitsmarktpolitisch
 intendierte Mitteleinsatz gesichert.

 33.  Zu Artikel  39
 (§  1  Absatz  2  Nummer  2  und  2a  –  neu  –  DatV,  §  51b
 SGB  II)

 Artikel  39 ist wie folgt zu fassen:

 ,Artikel  39
 Änderung der Verordnung zur Erhebung der Daten
 nach §  51b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

 §  1  Absatz  2  der  Verordnung  zur  Erhebung  der  Daten
 nach  §  51b  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  vom
 12.  August  2010  (BGBl.  I  S.  1150),  die  zuletzt  durch  …
 (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  In  Nummer  2  werden  nach  den  Wörtern  „Leistun-
 gen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts“  die  Wörter
 „,  mit  Ausnahme  der  Leistungen  nach  §  28,“  einge-
 fügt.

 2.  Nach Nummer  2 wird folgende Nummer  eingefügt:

 „2a.  die  Leistungen  nach  §  28  nach  Zahl  der  betrof-
 fenen  Leistungsberechtigten  und  des  durch-
 schnittlichen  Zahlbetrages  je  leistungsberech-
 tigter  Person,  ohne  Bezug  zu  den  individuali-
 sierten Daten nach Nummer  1.“‘
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B e g r ü n d u n g

Zu Nummer  1

 Die  aktuell  geltende  Erfassungspflicht  bzgl.  der  Bil-
 dungs-  und  Teilhabe-Leistungen  für  Kinder,  Jugend-
 liche  und  junge  Erwachsene  nach  §  28  SGB  II  (sie  sind
 Teil  der  Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts
 nach  §  1  Absatz  2  Nummer  2  DatV,  §  51b  SGB  II)  über-
 fordert  die  Jobcenter  und  konterkariert  die  nach  §  29
 SGB  II  eingeräumte  Möglichkeit  zur  Pauschalierung
 der  Leistungen  an  Leistungsanbieter  von  Bildungs-  und
 Teilhabe-Leistungen.

 So  erfolgt  z.  B.  im  Rahmen  der  Pauschalierung  der
 Kosten  des  Mittagessens  in  der  Schule  häufig  die  Be-
 willigung  in  Form  einer  Kostenübernahmeerklärung  an
 die  Schule,  die  betragsmäßig  nicht  spezifiziert  ist,  son-
 dern  nur  die  Hilfebedürftigkeit  feststellt  und  den  Zeit-
 raum  und  die  Leistung  (hier  Mittagessen)  benennt.  Da
 die  Kosten  für  das  Mittagessen  gesetzlich  nicht  ge-
 deckelt  sind,  ist  eine  betragsmäßige  Spezifizierung  in
 der  Kostenübernahmeerklärung  nicht  notwendig.  Die
 Schule  errechnet  einen  Durchschnittsbetrag  je  Mittag-
 essen,  der  für  die  jeweiligen  Tage  mit  der  Anzahl  der
 Kostenübernahmeerklärungen  multipliziert  und  der
 Kommune  in  Rechnung  gestellt  wird.  Die  Abrechnung
 erfolgt  im  Nachhinein  und  für  alle  Schüler,  die  im
 SGB-II-Leistungsbezug  stehen,  auf  einmal  und  nicht
 einzeln.  Muss  der  Betrag  individualisiert  in  die  Statistik
 eingepflegt  werden,  so  fällt  der  gesamte  bürokratische
 Aufwand  an,  der  durch  das  Pauschalierungsverfahren
 erspart werden sollte.

 Statistikpflichten,  die  die  Vorteile  von  Pauschal-Verein-
 barungen  mit  Leistungsanbietern  zunichtemachen,  sind
 inakzeptabel und daher zu streichen.

 Zu Nummer  2

 Die  in  Nummer  1  gestrichene  Erhebungspflicht  zu  Bil-
 dungs-  und  Teilhabeleistungen  für  Kinder,  Jugendliche
 und  junge  Erwachsene  nach  §  28  SGB  II  wird  ersetzt
 durch  eine  lediglich  auf  die  Zahl  der  betroffenen  Leis-
 tungsberechtigten  und  des  durchschnittlichen  Zahlbe-
 trages  je  leistungsberechtigter  Person  beschränkte  Er-
 hebung,  dies  ausdrücklich  ohne  Bezug  zu  den  indivi-
 dualisierten  Daten  nach  §  1  Absatz  2  Nummer  1  DatV,
 §  51b SGB  II.

 34.  Zur Umsetzung ausbildungsbegleitender Hilfen

 Der  Bundesrat  fordert  die  Bundesregierung  auf,  gegen-
 über  der  Bundesagentur  für  Arbeit  darauf  hinzuwirken,
 bei  der  Umsetzung  der  ausbildungsbegleitenden  Hilfen
 folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

 a)  Zur  Feststellung  der  individuellen  Bedarfe  der  jun-
 gen  Menschen  müssen  der  Ausbildungsbetrieb  und
 die zuständige Berufsschule herangezogen werden.

 b)  Eine  Bewilligung  ausbildungsbegleitender  Hilfen
 muss  auch  auf  der  Grundlage  einer  Stellungnahme
 der  Berufsschule  bzw.  des  Betriebes  ohne  Vorlage
 eines Zeugnisses erfolgen können.

 c)  Die  Maßnahmen  müssen  hinsichtlich  der  berufs-
 fachlichen  und  berufsschulischen  Unterstützung  dif-
 ferenziert  nach  Gewerken  und  Branchen  angeboten
 werden.

 d)  Das  Instrument  „ausbildungsbegleitende  Hilfen“
 muss  bei  ausbildenden  Unternehmen  durch  geeig-
 nete Maßnahmen bekannt gemacht werden.

 B e g r ü n d u n g

 Gemäß  Berufsbildungsbericht  2011  des  Bundesminis-
 teriums  für  Bildung  und  Forschung  betrug  die  Zahl  der
 Vertragslösungen  im  Jahr  2009  22,1  Prozent,  davon
 führen  nach  Ergebnissen  des  Bundesinstituts  für  Be-
 rufsbildung  etwa  die  Hälfte  ihre  Ausbildung  in  anderen
 Betrieben  oder  neuen  Berufen  fort.  Es  ist  also  davon
 auszugehen,  dass  die  andere  Hälfte  zumindest  kurzfris-
 tig nicht wieder in Ausbildung einmündet.

 Um  bei  diesen  Jugendlichen  einen  Abbruch  zu  verhin-
 dern,  müssen  frühzeitig  alle  Möglichkeiten  ausge-
 schöpft  werden.  Dazu  gehört  die  verbesserte  Kenntnis
 der  Betriebe  über  das  Instrument  genauso  wie  eine  indi-
 vidualisierte Förderung der jungen Menschen.

 Probleme  können  sich  im  Betrieb  und  der  Berufsschule
 bereits  zeigen,  bevor  durch  ein  Zeugnis  ein  Leistungs-
 abfall  dokumentiert  wird.  Betriebe  und  Berufsschule
 müssen  daher  die  Möglichkeit  erhalten,  kurzfristig  aus-
 bildungsbegleitende  Hilfen  für  den  jungen  Menschen  in
 Anspruch zu nehmen.

 Ein  weiteres  Problem  der  derzeitigen  Umsetzung  des
 Instrumentes  ist  die  Einkaufspraxis  der  Bundesagentur
 für  Arbeit.  Aufgrund  der  Losbildung  werden  Maßnah-
 meträger  beauftragt,  die  keine  Hilfestellung  für  die  un-
 terschiedlichen  Berufsausbildungen  bieten  können,
 sondern  sehr  heterogene  Lerngruppen  bilden  müssen.
 Diese  Angebote  sind  für  die  Jugendlichen  häufig  nicht
 zielführend.  Die  Bundesagentur  muss  ihre  Einkaufspra-
 xis  entsprechend  korrigieren  und  kleine  Lose  mindes-
 tens  auf  der  Ebene  von  Gewerken  und  Branchen  bilden.

 Gegenäußerung der Bundesregierung

 Zu Nummer  1 – Artikel  1 Nummer 2 bis 5
 (§  3 Absatz  5, §§  57, 58 und 128 Absatz  1 Nummer  9
 SGB  III – Beibehaltung der  bisherigen  Regelungen zum
 Gründungszuschuss)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Umwandlung  des  Gründungszuschusses  folgt  der  Förder-
 philosophie  im  Dritten  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  III),
 die  vorsieht,  das  jeweils  am  besten  passende  Förderinstru-
 ment  für  eine  Eingliederung  in  Arbeit  zu  identifizieren.  Ein
 pauschaler  Rechtsanspruch  widerspricht  diesem  Gedanken,
 weil  er  die  Suche  nach  alternativen  Eingliederungs-  und
 Fördermöglichkeiten  verhindert.  Die  Ermessensleistung
 hingegen  sichert  vor  Ort  eine  Förderentscheidung,  die  am
 Maßstab des individuellen Einzelfalles ausgerichtet ist.

 Im  Fokus  der  Förderung  sollen  zudem  Gründungen  aus  Ar-
 beitslosigkeit  stehen,  die  möglichst  früh  und  engagiert  um-
 gesetzt  werden.  Die  Erhöhung  der  verpflichtenden  Restan-
 spruchsdauer  setzt  daher  den  klaren  Anreiz,  sich  möglichst
 früh  mit  dem  Gedanken  an  eine  selbständige  Tätigkeit  aus-
 einanderzusetzen.  Die  Bundesregierung  teilt  die  Auffassung
 nicht,  dass  die  Neujustierung  des  Gründungszuschusses
 Frauen  systematisch  benachteiligt.  Vergleicht  man  die  Da-
 ten  der  Bundesagentur  für  Arbeit  zu  den  Gründungszeit-
 punkten  arbeitsloser  Männer  und  Frauen,  so  zeigen  sich  hier
 keine nennenswerten Unterschiede.
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Im  Jahr  2012  wird  die  Existenzgründungsförderung  auf-
 grund  bestehender  Vorbindungen  noch  außerhalb  des  Ein-
 gliederungstitels  in  Kapitel  3  des  Haushalts  der  Bundes-
 agentur  für  Arbeit  etatisiert.  Ab  dem  Jahr  2013  werden
 Förderungen  einer  Existenzgründung  aufgrund  der  Um-
 wandlung  in  eine  Ermessensleistung  nicht  mehr  aus  dem
 Kapitel  3  sondern  aus  dem  Eingliederungstitel  geleistet.
 Jede  Agentur  für  Arbeit  bewirtschaftet  die  ihr  zugewiesenen
 Haushaltsmittel  eigenverantwortlich,  das  heißt,  sie  kann  so-
 wohl  Gewichtungen  treffen  als  auch  Umschichtungen  vor-
 nehmen,  wenn  dies  erforderlich  ist.  Fehlende  Haushaltsmit-
 tel  können  nicht  der  (alleinige)  Entscheidungsgrund  für  eine
 Ablehnung  einer  Förderung  sein.  Vielmehr  besteht  ein  An-
 spruch  auf  pflichtgemäße  Ausübung  des  Ermessens  (§  39
 des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch  –  SGB  I)  und  die  Mit-
 tel  sind  so  zu  bewirtschaften,  dass  eine  Bewilligung  und  Er-
 bringung  im  ganzen  Haushaltsjahr  gewährleistet  ist  (§  71b
 Absatz  4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – SGB  IV).

 Soweit  notwendig,  kann  unverändert  die  Teilnahme  an  ei-
 nem  Seminar  zur  Vorbereitung  auf  die  Existenzgründung
 gefördert  werden.  Der  Gesetzentwurf  steht  daher  einer
 engeren  Verzahnung  der  Förderung  im  Vor-  und  Nachgrün-
 dungsbereich nicht entgegen.

 Zu Nummer  2 –  Artikel  1 Nummer  7a – neu –
 (§  183 Absatz  1 Satz  2 – neu – SGB  III),
 Artikel  2 Nummer  18
 (§  165 Absatz  1 Satz  3 – neu – SGB  III –
 Erneuter Insolvenzgeldanspruch nach
 erfolglosem Insolvenzplanverfahren)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Ar-
 beitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  sind  aufgrund  ihrer
 Vorleistungspflicht  gegenüber  dem  Arbeitgeber  einem  Ri-
 siko  ausgesetzt,  das  vertraglich  geschuldete  Entgelt  für  ihre
 Arbeitsleistung  nicht  zu  erhalten.  Zweck  des  Insolvenzgel-
 des  ist  es  daher,  bei  Insolvenz  des  Arbeitgebers  für  einen
 Zeitraum  von  längstens  drei  Monaten  Arbeitsentgeltansprü-
 che  zu  sichern.  Folgerichtig  sehen  die  §§  358  ff.  SGB  III
 eine  Finanzierung  des  Insolvenzgeldes  ausschließlich  durch
 die  Arbeitgeber  vor.  Die  generelle  Neubegründung  des
 Insolvenzgeldanspruchs  nach  einem  erfolglosen  Insolvenz-
 planverfahren  würde  zu  Mehrkosten  der  Arbeitgeber
 führen.  Zudem  besteht  die  Möglichkeit,  dass  die  umlage-
 pflichtigen  Arbeitgeber  aufgrund  der  durch  das  Insolvenz-
 planverfahren  ermöglichten  Fortführung  von  Betrieben  ein
 weiteres  Mal  mittels  Insolvenzgeld  mögliche  Konkurrenten
 unterstützen müssen.

 Zu Nummer 3 –  Artikel  2 Nummer  5a – neu –
 (§  9b  –  neu  –  SGB  III  –  Kooperationsnorm  SGB  II,  SGB  III
 und SGB  VIII)

 Die  Notwendigkeit  weiterer  Kooperationsnormen  besteht
 nicht.  Es  gibt  umfassende  Zusammenarbeitsvorschriften  im
 Zweiten  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  II),  SGB  III  und
 Achten  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  VIII).  Die  Agenturen
 für  Arbeit  kooperieren  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  mit  den
 übrigen  Beteiligten  des  örtlichen  Arbeitsmarktes,  insbeson-
 dere  den  Gemeinden,  Kreisen  und  Bezirken  (§  9  Absatz  3
 SGB  III).  Entsprechende  Normen  finden  sich  in  §  18
 SGB  II  und  §  81  SGB  VIII.  Damit  soll  gewährleistet  wer-
 den,  dass  die  Leistungsträger  ihre  Aufgaben  sachgerecht  er-
 füllen  können.  Dennoch  teilt  das  Bundesministerium  für  Ar-

 beit  und  Soziales  die  Auffassung,  dass  die  Kooperation
 zwischen  den  Akteuren  in  der  Praxis  bislang  nicht  zufrie-
 denstellend  ist.  Aus  diesem  Grund  wurde  die  Bundesagen-
 tur  für  Arbeit  damit  beauftragt,  ein  Konzept  zu  entwickeln,
 wie  die  Zusammenarbeit  aller  für  die  Arbeitsmarktintegra-
 tion  von  jungen  Menschen  im  Leistungsbezug  des  SGB  II
 verantwortlichen  Akteure  vor  Ort  gefördert  und  optimiert
 werden  kann,  um  die  Ressourcen  sinnvoll  miteinander  zu
 verknüpfen  („Arbeitsbündnis  Jugend  und  Beruf“).  Zunächst
 soll  das  Konzept  modellhaft  bis  Ende  des  Jahres  2011  in
 20  Regionen  erprobt  und  später  flächendeckend  empfohlen
 werden.  Das  Ergebnis  der  Erprobungsphase  in  den  Modell-
 regionen  soll  ein  fachliches  Konzept  für  eine  ganzheitliche
 und  vernetzte  Betreuung  von  jungen  Menschen  an  der
 Schnittstelle  SGB  II,  III  und  VIII  sein.  Es  soll  insbesondere
 Musterkooperationsvereinbarungen,  Praxismodule  und  IT-
 Lösungen enthalten.

 Zu Nummer  4 –  Artikel  2 Nummer  5a – neu –
 (§  10  SGB  III  –  Wiedereinführung  der  Freien  Förderung  im
 SGB  III)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Freie  Förderung  bestand  bis  zum  31.  Dezember  2009  und
 wurde  kaum  noch  in  Anspruch  genommen:  In  den  Jahren
 1998  bis  2007  wurden  einschließlich  Projektförderung  le-
 diglich  zwischen  2  Prozent  und  4,5  Prozent  des  Eingliede-
 rungstitels  für  Freie  Förderung  eingesetzt.  Damit  wurde  das
 Fördervolumen  von  damals  maximal  10  Prozent  nicht  ein-
 mal  zur  Hälfte  ausgeschöpft  (zuletzt  lag  die  Freie  Förderung
 unterhalb von 2 Prozent des Eingliederungstitels).

 Zudem  bieten  vorhandene  Instrumente  einen  hohen  Gestal-
 tungsspielraum  für  flexible  Förderungen  (zum  Beispiel  Ver-
 mittlungsbudget),  sodass  viele  ehemals  über  die  Freie  För-
 derung  finanzierte  Leistungen  nahtlos  übernommen  werden
 konnten.

 Anders  als  in  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  ausge-
 führt,  wird  der  jetzige  §  421h  SGB  III  zur  Erprobung  inno-
 vativer  Ansätze  nicht  abgeschafft,  sondern  in  §  135
 SGB  III-E  lediglich  mit  sprachlichen  Veränderungen  fortge-
 führt.  Soweit  der  Bundesrat  darauf  hinweist,  dass  derzeit  le-
 diglich  ein  Projekt  aus  Mitteln  des  §  421h  SGB  III  finan-
 ziert  wird,  liegt  dies  aber  nicht  an  der  finanziellen
 Ausstattung  des  „Experimentiertopfes“  oder  an  mangelnder
 Innovationskraft,  sondern  daran,  dass  bisherige  Vorschläge
 zumeist  Projekte  betrafen,  die  entweder  in  den  Verantwor-
 tungsbereich  anderer  Leistungsträger  fielen  (zum  Beispiel
 Krankenversicherung,  Länder,  Kommunen)  oder  sie  mit
 dem  vorhandenen  Instrumentarium  bereits  umgesetzt  wer-
 den können.

 Zu Nummer  5 Buchstabe  a – Artikel  2 Nummer  18
 (§  45 Absatz  3 Satz  2 – neu – SGB  III – Verzicht auf Rege-
 lungen des Vergaberechts für Aufträge zur Vermittlung
 schwerbehinderter Menschen an Integrationsfachdienste)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Beachtung  des  Vergaberechts  ist  auch  für  Leistungen  zur
 Vermittlung  schwerbehinderter  Menschen,  soweit  sie  keine
 Rehabilitanden  sind,  verpflichtend.  Die  Integrationsfach-
 dienste  haben  künftig  durch  die  Möglichkeit  der  Einlösung
 eines  Aktivierungs-  und  Vermittlungsgutscheins  eine  Alter-
 native zur Beteiligung an Ausschreibungen.
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Zu Nummer  5 Buchstabe  b – Artikel  2 Nummer  18
 (§  45 Absatz  5 SGB  III – Festschreibung von Gutschein-
 vergabe und Auftragsmaßnahmen als gleichrangiges Instru-
 ment)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Ei-
 ner  Klarstellung,  dass  das  Gutscheinverfahren  parallel  zum
 bisherigen  Vergabeverfahren  eingeführt  wird,  bedarf  es  nach
 Ansicht  der  Bundesregierung  nicht.  In  der  Begründung  zum
 Gesetzentwurf  wird  deutlich,  dass  Gutschein-  und  Vergabe-
 verfahren  für  die  Auswahl  oder  Beauftragung  eines  Arbeits-
 marktdienstleisters  gleichrangig  nebeneinander  stehen.  Rege-
 lungstext  und  Gesetzesbegründung  stellen  die  Kriterien
 ausreichend  klar  dar,  nach  denen  über  die  Ausgabe  eines
 Aktivierungs-  und  Vermittlungsgutscheins  entschieden  wer-
 den soll.

 Zu Nummer  6 Buchstabe  a – Artikel  2 Nummer  18
 (§  48 Absatz  1 Satz  1a – neu – SGB  III – Möglichkeit
 zur Kofinanzierung bei der erweiterten Berufsorientierung
 durch Einsatz von Lehrer- und Sachkosten)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Durch  Maß-
 nahmen  der  Berufsorientierung  nach  §  48  SGB  III-E  sollen
 keine  Lehrerstellen  und  Sachmittel,  die  für  die  in  den  Lehr-
 plänen  vorgeschriebene  Berufsorientierung  an  den  Schulen
 eingesetzt  werden,  ersetzt  werden.  Vielmehr  soll  der  Einsatz
 von  Maßnahmen  der  Berufsorientierung  zusätzlich  zur  re-
 gulär vorgesehen Berufsorientierung stattfinden.

 Zu Nummer  6 Buchstabe  b – Artikel  2 Nummer  18
 (§  48 Absatz  2 Satz  2 – neu – SGB  III – Entfristung der
 erweiterten Berufsorientierung in begründeten Ausnahme-
 fällen)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Die  Maßnah-
 men  der  Berufsorientierung  werden  derzeit  evaluiert.  Die-
 sen  Ergebnissen  soll  durch  eine  vorzeitige  Entfristung  der
 erweiterten  Berufsorientierung  nicht  vorgegriffen  werden.
 An  dieser  Sachlage  hat  sich  gegenüber  dem  Beschäfti-
 gungschancengesetz  aus  dem  Jahr  2010  nichts  geändert.  Die
 Begründung  zur  Verlängerung  der  Befristung  lautete  beim
 Beschäftigungschancengesetz:

 „Um  die  Wirkung  über  einen  längeren  Zeitraum  besser  beur-
 teilen  zu  können,  wird  die  Regelung  bis  Ende  des  Jahres
 2013  verlängert.  Dies  schafft  den  für  eine  Evaluation  erfor-
 derlichen  zeitlichen  Spielraum  und  berücksichtigt  im  Hin-
 blick  auf  die  notwendige  Kofinanzierung  die  Laufzeit  der
 Förderperiode  im  Rahmen  des  Europäischen  Sozialfonds
 (ESF).“

 Zu Nummer  7 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  49  Absatz  1  SGB  III  –  Faktische  Streichung  des  Kofinan-
 zierungserfordernisses bei Berufseinstiegsbegleitung)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Bei  der  in
 §  421s  SGB  III  geregelten  Berufseinstiegsbegleitung  han-
 delt  es  sich  um  eine  modellhafte  Erprobung  an  rund  1  000
 Schulen.  Nach  derzeit  geltendem  Recht  können  Maßnah-
 men  gefördert  werden,  die  bis  31.  Dezember  2011  begin-
 nen.  Erst  die  Kofinanzierung  ermöglicht  eine  Ausweitung
 der Berufseinstiegsbegleitung über die bisher in der modell-
 haften  Erprobung  geförderten  rund  1  000  Schulen  hinaus.
 Das  neue  Kofinanzierungserfordernis  –  in  Anlehnung  an  die
 entsprechende  Regelung  bei  Berufsorientierungsmaßnah-

 men  in  §  48  Absatz  1  SGB  III-E  –  verdeutlicht  darüber  hi-
 naus  insbesondere  die  gemeinsame  Verantwortung  der  Län-
 der  und  der  Bundesagentur  für  Arbeit  für  den  Übergang  von
 Schülerinnen  und  Schülern  allgemeinbildender  Schulen  in
 die  Berufsausbildung  sowie  die  Verantwortung  der  allge-
 meinbildenden  Schulen,  ihre  Schülerinnen  und  Schüler  mit
 einem  Schulabschluss  und  der  für  eine  Berufsausbildung  er-
 forderlichen  Ausbildungsreife  aus  der  allgemeinbildenden
 Schule  zu  entlassen.  Im  Regelfall  findet  die  Berufseinstiegs-
 begleitung  in  den  letzten  beiden  allgemeinbildenden  Schul-
 jahren  (Vollzeitschulpflicht)  und  anschließend  bis  zu  einem
 halben Jahr in der Berufsausbildung statt.

 Zu Nummer  8 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  49 Absatz  1 Satz  2 – neu – SGB  III – Ausweitung der
 Berufseinstiegsbegleitung auf Übergang in Beschäftigung
 für junge  Menschen mit  Behinderung)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Die  Berufs-
 einstiegsbegleitung  ist  ein  Instrument,  mit  dem  der  Berufs-
 einstiegsbegleiter  explizit  mit  dem  jungen  Menschen  auf
 den  erfolgreichen  Schulabschluss  und  eine  Eingliederung  in
 die Berufsausbildung hinarbeiten soll. Es richtet sich vor al-
 lem  an  junge  Menschen,  bei  denen  eines  dieser  oder  beide
 Ziele gefährdet sind.

 Um  junge  Menschen,  die  schwerbehindert  sind  oder  einen
 sonderpädagogischen  Förderbedarf  haben,  spezifisch  auf
 die  Berufswahl  vorbereiten  zu  können,  wurde  im  Gesetz-
 entwurf  bei  den  Berufsorientierungsmaßnahmen  (§  48
 SGB  III-E)  ein  neuer  Absatz  3  eingefügt,  der  den  Bedürf-
 nissen  dieser  Personengruppen  Rechnung  trägt  und  dabei
 eine  Begleitung  während  Praktika  ermöglicht.  Wenn  in  die-
 sen  spezifischen  Maßnahmen  klar  wird,  dass  eine  Berufs-
 ausbildung  nicht,  dafür  aber  eine  (geförderte)  Beschäfti-
 gung  in  Frage  kommt,  dann  kann  die  Unterstützte
 Beschäftigung  direkt  ansetzen.  Es  besteht  kein  Bedarf,  den
 jungen  Menschen  dann  durch  eine  vorgeschaltete  Berufs-
 einstiegsbegleitung  bis  zur  Integration  in  die  Unterstützte
 Beschäftigung zu fördern.

 Zu Nummer  9 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  51 Absatz  2 Satz  1a – neu – und 1b – neu – SGB  III –
 Förderung einer berufsvorbereitenden  Bildungsmaßnahme
 bei Durchführung und  Kofinanzierung auf Grundlage des
 Fachkonzeptes Produktionsschulen)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab,  weil  für  eine
 solche  Regelung  kein  Bedarf  besteht.  Produktionsschulen
 bieten  berufsvorbereitende  Inhalte  an.  So  könnten  Teilneh-
 merinnen  und  Teilnehmer  in  Produktionsschulen  dem
 Grunde  nach  gemäß  §  51  SGB  III-E  gefördert  werden.  Bei
 §  51 SGB  III-E ist das Vergaberecht anzuwenden.

 Ein  Fachkonzept  für  eine  bestimmte  Form  berufsvorberei-
 tender  Bildungsmaßnahmen  gesetzlich  zu  verankern,  wider-
 spräche  dem  Ziel,  durch  Reduzierung  der  Regelungsdichte
 der  Agentur  für  Arbeit  mehr  Handlungsspielraum  zur  Be-
 rücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort zu geben.

 Zu Nummer  10 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  51a – neu – SGB  III – Dauerhafte Beibehaltung der Ein-
 stiegsqualifizierung als eigenständiges Instrument)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Die  betrieb-
 liche  Einstiegsqualifizierung  wird  mit  der  Laufzeit  des  Na-
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tionalen  Paktes  für  Ausbildung  und  Fachkräftenachwuchs
 (Ausbildungspakt)  synchronisiert,  der  bis  zum  Jahr  2014
 befristet  ist.  Sie  wird  parallel  dazu  evaluiert.  Bei  Fort-
 setzung  des  Ausbildungspakts  wird  das  Instrument  –  unter
 Berücksichtigung  der  Evaluationsergebnisse  sowie  der
 Situation  am  Ausbildungsmarkt  –  gegebenenfalls  auch  über
 das Jahr 2014 hinaus fortgeführt.

 Zu Nummer  11 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  54 Absatz  1 Satz  2 – neu –, Absatz  2 – neu –, §  79
 Absatz  4 – neu – und Absatz  5 – neu – SGB  III – Auf-
 stockungsleistungen anrechnungsfrei stellen)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Beim  Einkauf
 von  Arbeitsmarktdienstleistungen  nach  dem  SGB  III  be-
 ziehungsweise  SGB  II  ist  eine  vollständige  Deckung  der
 Maßnahmekosten  des  Trägers  gegeben,  es  sei  denn,  es  gibt
 ein  Kofinanzierungserfordernis.  Wenn  andere  Institutionen
 (zum  Beispiel  ESF,  Land,  Kommune)  eine  Maßnahme  fi-
 nanziell  oder  materiell  ergänzen  möchten  (zum  Beispiel
 Aufstockung  der  Ausbildungsvergütung,  Schuldnerbera-
 tung  als  Zusatzangebot  während  einer  Maßnahme),  so  steht
 dies  nicht  im  Widerspruch  zur  derzeitigen  und  geplanten
 Rechtslage.  Eine  finanzielle  Beteiligung  der  Arbeitsför-
 derung  an  Maßnahmen  der  Jugendhilfe  ist  nur  dann  mög-
 lich,  wenn  dafür  eindeutige  Rechtsgrundlagen  vorliegen.
 Daran ändert sich auch durch den Gesetzentwurf nichts.

 Zu Nummer  12 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  61 Absatz  3, §  62 Absatz  3 SGB  III – Übernahme
 der Kosten für sozialpädagogische Begleitung bei Jugend-
 wohnen im Rahmen von Berufsausbildungsbeihilfe)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Im  Fall  einer
 Wohnheimunterbringung  verweist  der  Gesetzentwurf  in
 §  61  Absatz  3  SGB  III-E  auf  die  im  Rahmen  der  §§  78a  bis
 78g  SGB  VIII  vereinbarten  Entgelte  für  Verpflegung  und
 Unterbringung.  Damit  wird  der  Tatsache  Rechnung  getra-
 gen,  dass  die  von  den  Ländern  für  die  Bestimmung  der
 „amtlich  festgesetzten  Kosten  für  Verpflegung  und  Unter-
 bringung“  in  Jugendwohnheimen  eingesetzten  Pflegesatz-
 kommissionen  inzwischen  in  15  Ländern  aufgelöst  wurden.
 Diese  Festsetzungen  wurden  durch  die  Möglichkeit  der  Ver-
 einbarung  von  Entgelten  abgelöst.  Die  örtlichen  Träger  der
 Jugendhilfe  schließen  mit  den  Trägern  der  Jugendwohn-
 heime  Leistungs-  und  Entgeltvereinbarungen  auf  Grundlage
 der §§  78a bis 78g SGB  VIII ab.

 Durch  die  Ergänzung  des  Zusatzes  „ohne  sozialpädagogi-
 sche  Begleitung“  wird  klargestellt,  dass  die  bisherige  Praxis
 fortgesetzt  und  in  den  Leistungs-  und  Entgeltvereinbarun-
 gen  enthaltene  Bestandteile  für  sozialpädagogische  Beglei-
 tung,  Betreuung  oder  pädagogische  Versorgung  auch  zu-
 künftig  nicht  als  Bedarf  zugrunde  gelegt  werden  können.  Im
 Bedarf  für  den  Lebensunterhalt  können  nur  Kosten  zu-
 grunde  gelegt  werden,  soweit  sie  durch  die  Berufsaus-
 bildung  verursacht  sind.  Dies  entspricht  einem  Urteil  des
 Bundessozialgerichts  vom  15.  Februar  2000  –  Az.  B  11  AL
 73/99  R.  Eine  Ausbildungsstätte,  die  beispielsweise  vom
 Wohnort  der  Eltern  nicht  in  angemessener  Zeit  erreicht  wer-
 den  kann,  verursacht  ausbildungsbedingt  die  Suche  nach  ei-
 ner  anderen  Art  der  Unterbringung  (eigene  Wohnung,  Un-
 terbringung  bei  der  oder  dem  Ausbildenden  oder  in  einem
 Wohnheim).  Sie  verursacht  aber  nicht  zwangsläufig  eine

 sozialpädagogische  Begleitung,  Betreuung  oder  pädagogi-
 sche  Versorgung  der  oder  des  Auszubildenden.  Ein  aus
 erzieherischen  Gründen  oder  aus  Gründen  der  Persönlich-
 keitsbildung  während  einer  Berufsausbildung  entstehender
 Bedarf  an  sozialpädagogischer  Begleitung,  Betreuung  oder
 pädagogischer  Versorgung  ist  im  Rahmen  des  SGB  VIII  ab-
 zugelten  und  steht  nicht  in  der  Finanzierungsverantwortung
 der Beitragszahler zur Arbeitsförderung.

 Zu Nummer  13 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  64 Absatz  3 Satz  2 SGB  III – Übernahme von Schulgeld
 im Rahmen von Berufsausbildungsbeihilfe)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Die  Länder
 sind  für  den  Berufsschulbesuch  verantwortlich.  Wenn  er  von
 den  Ländern  kostenpflichtig  angeboten  wird,  kann  es  nicht
 Aufgabe  des  Beitragszahlers  zur  Arbeitsförderung  sein,  dies
 über die Berufsausbildungsbeihilfe zu kompensieren.

 Zu Nummer  14 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  75 Absatz  3 – neu – SGB  III – Beibehaltung organisato-
 rische Unterstützung der Berufsausbildung; §  243 Absatz  2
 SGB  III)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  ab.  Im  Sinne  der
 Zielsetzung  des  Gesetzentwurfs,  mehr  Transparenz  durch
 eine  systematischere  Ordnung  der  Vorschriften  zu  erreichen,
 ist  eine  Verknüpfung  von  verschiedenen,  unterschiedlich  ge-
 lagerten  Instrumenten  innerhalb  einer  Norm  nicht  ange-
 bracht.  In  der  Gesetzesbegründung  zum  Wegfall  des  §  243
 SGB  III  ist  dargelegt,  dass  die  organisatorische  Unterstüt-
 zung  von  Betrieben  keine  Bedeutung  hat.  Die  entsprechen-
 den  Ausgaben  im  Jahr  2010  im  Rechtskreis  SGB  III  beliefen
 sich  auf  rund  14  000  Euro,  im  Rechtskreis  SGB  II  auf  rund
 69  000  Euro.  Zudem  ist  der  administrative  und  organisatori-
 sche  Aufwand  für  Arbeitgeber  bei  benachteiligten  jungen
 Menschen nicht größer als bei anderen jungen Menschen.

 Zu Nummer  15 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  81 Absatz  1 Satz  1a – neu – SGB  III – Förderung
 beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Alten-
 und Krankenpflegegesetz als Rechtsanspruch)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Ein
 Rechtsanspruch  auf  Umschulungen  in  bestimmten  Berufen
 ist  arbeitsmarktpolitisch  problematisch.  Ein  wesentlicher
 Grundsatz  der  Arbeitsförderung  ist  die  Auswahl  der  am  bes-
 ten  geeigneten  Leistung  unter  Beachtung  des  Grundsatzes
 der  Wirtschaftlichkeit  und  Sparsamkeit  (§  7  Satz  1  SGB  III).
 Arbeitsagenturen  und  Jobcenter  werden  sich  im  Rahmen
 ihrer  Möglichkeiten  auch  weiterhin  in  der  Alten-  und  Kran-
 kenpflegeumschulung  engagieren.  Die  Fachkräftesicherung
 in  der  Altenpflege  fordert  gemeinsame  Anstrengungen.  Die
 Bundesregierung  hat  deshalb  mit  den  Ländern  und  Verbän-
 den  eine  Ausbildungs-  und  Qualifizierungsoffensive  Alten-
 pflege  initiiert,  um  Ziele  zur  Stärkung  der  Ausbildung  und
 Weiterbildung  sowie  zur  Steigerung  der  Attraktivität  des  Be-
 rufs-  und  Beschäftigungsfeldes  der  Altenpflege  zu  vereinba-
 ren.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Gegenäußerung  der  Bundes-
 regierung  vom  7.  Juni  2010  (Anlage  4  der  Bundestagsdruck-
 sache  17/1945)  zu  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  zum
 Entwurf  eines  Gesetzes  für  bessere  Beschäftigungschancen
 am  Arbeitsmarkt  –  Beschäftigungschancengesetz  –  ver-
 wiesen.
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Zu den Nummern 16 und 17 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  81 Absatz  4 Satz  5 – neu –, Absatz  4a – neu – SGB  III –
 Neben Bildungsgutscheinsystem Vergabe von Weiterbil-
 dungsmaßnahmen zulassen)

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Vorschläge  ab.  An  dem  be-
 reits  im  Jahr  2003  eingeführten  und  bewährten  Bildungsgut-
 schein  soll  uneingeschränkt  festgehalten  werden.  Der  Bil-
 dungsgutschein  stärkt  Eigenverantwortung  und  Motivation
 der  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer.  Er  trägt  zu  Wettbe-
 werb  und  Flexibilität  bei  Weiterbildungsanbietern  und  ih-
 rem  Lehrgangsangebot  bei.  Es  ist  Aufgabe  der  Vermitt-
 lungsfachkräfte,  förderberechtigte  Teilnehmerinnen  und
 Teilnehmer  auch  hinsichtlich  des  Bildungsgutscheins  zu  be-
 raten  und  über  Weiterbildungsangebote  zu  informieren.  Im
 Übrigen  können  kürzere  Qualifizierungsmaßnahmen  (bis  zu
 acht  Wochen)  durch  die  Teilnahme  an  einer  Maßnahme
 zur  Aktivierung  und  beruflichen  Eingliederung  (§  45
 SGB  III-E)  gefördert  werden.  Hier  besteht  für  Arbeitsagen-
 turen  und  Jobcenter  die  Möglichkeit,  Träger  unter  Beach-
 tung  des  Vergaberechts  direkt  mit  der  Durchführung  von
 Maßnahmen  zu  beauftragen.  Damit  steht  auch  für  diejeni-
 gen  ein  passendes  Angebot  zur  Verfügung,  die  zunächst  an
 eine  längere  berufliche  Weiterbildung  herangeführt  werden
 müssen.

 Zu Nummer  18 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  82 Satz  1 Nummer  1 SGB  III – Absenkung der  Alters-
 grenze bei der Weiterbildungsförderung von älteren
 Beschäftigten im Pflegebereich)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.
 Dem  Anliegen,  auch  jüngere  beschäftigte  Pflegehilfskräfte
 fördern  zu  können,  kann  bereits  durch  §  81  Absatz  2  und
 Absatz  5  SGB  III-E  Rechnung  getragen  werden.  Danach
 können  geringqualifizierte,  beschäftigte  Arbeitnehmerin-
 nen  und  Arbeitnehmer  unabhängig  vom  Lebensalter  mit  ei-
 ner  Weiterbildung  gefördert  werden  und  zum  Beispiel  eine
 berufsbegleitende  Weiterbildungsförderung  zur  examinier-
 ten  Fachkraft  in  der  Altenpflege  erhalten.  Eine  Absenkung
 des  Lebensalters  auf  das  35.  Lebensjahr  im  Rahmen  des
 §  82 SGB  III-E ist daher nicht erforderlich.

 Zu Nummer  19 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  89 Satz  2 – neu – SGB  III – Beibehaltung der Förder-
 dauer von 36 Monaten beim Eingliederungszuschuss für
 Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Arbeitsmarktsituation  für  ältere  Arbeitnehmerinnen  und  Ar-
 beitnehmer  hat  sich  in  den  vergangenen  Jahren  positiv  ent-
 wickelt.  Deutschland  konnte  seine  Erwerbstätigenquote  der
 55-  bis  unter  65-Jährigen  in  den  vergangenen  zehn  Jahren
 überdurchschnittlich  stark  steigern:  von  knapp  38  Prozent
 im  Jahr  2000  auf  rund  57  Prozent  im  Jahr  2010.  Die  Bun-
 desregierung  hat  sich  als  Ziel  gesetzt,  bis  zum  Ende  der  Le-
 gislaturperiode  die  Erwerbstätigenquote  Älterer  sogar  auf
 60  Prozent  zu  erhöhen.  Sowohl  die  aktuelle  Erwerbstätigen-
 quote  als  auch  das  Ziel  liegen  im  europäischen  Vergleich
 weit vorn.

 Die  absolvierte  Förderdauer  bei  einer  Förderung  nach  dem
 jetzigen  §  421f  SGB  III  für  ältere  Arbeitnehmerinnen  und
 Arbeitnehmer  beträgt  im  Durchschnitt  320  Tage  (Quelle:

 BA-Statistik,  Stand:  2010).  Dieser  Förderumfang  ist  durch
 die  neue,  allgemeine  Regelung  zur  Förderung  mit  einem
 Eingliederungszuschuss  abgedeckt  und  kann  in  vollem
 Umfang  realisiert  werden.  Eine  Sonderregelung  wird  daher
 –  auch  vor  dem  Hintergrund  der  bisher  positiven  Entwick-
 lung  sowie  der  konjunkturell  positiven  Aussichten  –  nicht
 für notwendig erachtet.

 Zu Nummer  20 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  92a – neu – SGB  III – Förderung zusätzlicher Arbeits-
 verhältnisse im Rechtskreis SGB  III)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Streichung  der  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  und  damit
 die  Streichung  der  öffentlich  geförderten  Beschäftigung  im
 SGB  III  insgesamt  ist  Folge  der  stark  gesunkenen  Relevanz
 von  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  (Stand  Dezember
 2010:  rund  1  000  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer).  Der
 Schwerpunkt  der  Leistungen  der  aktiven  Arbeitsförderung
 soll  auf  der  Eingliederung  in  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt
 liegen.  Diesem  Ziel  entspricht  die  Förderstruktur  mit  Ein-
 gliederungszuschüssen.  Die  vorgeschlagene  Regelung  zur
 öffentlich  geförderten  Beschäftigung  im  SGB  III  ist  somit
 entbehrlich.  Eine  Regelung  zur  öffentlich  geförderten  Be-
 schäftigung  im  SGB  III  analog  zu  §  16e  SGB  II  wäre
 zudem  sachfremd,  da  sich  die  Personenkreise  und  Rege-
 lungszusammenhänge  in  beiden  Rechtskreisen  stark  unter-
 scheiden.

 Zu Nummer  21 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  93  Absatz  2  Satz  3  –  neu  –  SGB  III  –  Zusätzliche  Voraus-
 setzung für Gründungsförderung)

 Es wird auf die Stellungnahme zu Nummer  1 verwiesen.

 Zu Nummer  22 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  111 Absatz  3 Satz  2 SGB  III – Verzicht auf Trägerzulas-
 sung für Träger von Transferleistungen)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.
 Der  Gesetzentwurf  sieht  vor,  dass  für  alle  Träger  von  Leis-
 tungen  der  Arbeitsförderung  nach  dem  SGB  III  bis  spätes-
 tens  zum  31.  Dezember  2012  eine  Trägerzulassung  ein-
 geführt  wird.  Es  liegen  keine  Gründe  vor,  die  Träger  von
 Transferleistungen  von  der  für  alle  Träger  vorgesehenen
 gesetzlichen  Regelung  auszunehmen.  Das  Zulassungsver-
 fahren  ist  ein  wesentlicher  Schritt,  um  die  Qualität  der  ar-
 beitsmarktlichen  Dienstleistungen  und  damit  die  Leistungs-
 fähigkeit  und  Effizienz  des  arbeitsmarktpolitischen  Förder-
 systems  nachhaltig  zu  verbessern.  Dieses  Ziel  erfordert  ein
 Verfahren,  nach  dem  künftig  alle  Träger,  die  Maßnahmen
 der  Arbeitsförderung  durchführen,  die  Zulassung  durch  eine
 fachkundige  Stelle  benötigen.  Es  wird  geprüft  werden,  in-
 wieweit  bestehende  Qualitätssicherungssysteme  oder  Ele-
 mente  derselben  als  Teil  der  Trägerzulassung  weitergelten
 können.

 Zu Nummer  23 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  156 Absatz  1 Satz  1 Nummer  5 – neu – SGB  III –
 Unbefristetes Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld
 bei Anspruch auf Leistungen nach dem BAföG)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Ruhensregelung  des  §  156  SGB  III-E  dient  der  Abgrenzung
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zu  anderen  Leistungssystemen  und  der  Vermeidung  von
 Doppelzahlungen  aus  öffentlichen  Kassen.  Schülerinnen
 und  Schüler  sowie  Studentinnen  und  Studenten  stehen
 während  des  Besuchs  einer  Schule,  Hochschule  oder  sonsti-
 gen  Ausbildungsstätte  nur  unter  besonderen  Voraussetzun-
 gen  –  ausnahmsweise  –  für  eine  Vermittlung  in  eine  ver-
 sicherungspflichtige  Beschäftigung  zur  Verfügung  (§  120
 Absatz  2  SGB  III,  künftig  §  139  Absatz  2  SGB  III-E).  Inso-
 weit  besteht  grundsätzlich  kein  Anspruch  auf  Arbeitslosen-
 geld,  so  dass  auch  ein  Ruhen  des  Anspruchs  nicht  in  Be-
 tracht kommen kann.

 Soweit  der  Vorschlag  darauf  abzielt,  einen  vor  Besuch  der
 Schule,  Hochschule  oder  sonstigen  Ausbildungsstätte  er-
 worbenen  Anspruch  auf  Arbeitslosengeld  für  die  Zeit  nach
 dem  Ausbildungsende  aufrechtzuerhalten,  gilt  die  allge-
 meine  Regelung  zur  Verfallsfrist  des  Arbeitslosengeldes.
 Danach  kann  ein  Anspruch  auf  Arbeitslosengeld  noch  gel-
 tend  gemacht  werden,  wenn  seit  seiner  Entstehung  noch
 keine  vier  Jahre  verstrichen  sind  (§  147  Absatz  2  SGB  III,
 künftig §  161 Absatz  2 SGB  III-E).

 Zu Nummer  24 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  176 Absatz  1 Satz  2 und Satz  3 – neu –, Absatz  2
 Satz  3 – neu – SGB  III – Verzicht auf Trägerzulassung für
 unter der Aufsicht der Länder stehende Bildungseinrich-
 tungen  sowie  für  nach  dem  SGB  VIII  anerkannte  Träger  der
 Jugendhilfe)

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Änderungsvorschläge  ab.
 Das  Zulassungsverfahren  dient  dazu,  die  Qualität  arbeits-
 marktlicher  Dienstleistungen  zu  verbessern,  und  gilt  für  alle
 Träger,  die  Maßnahmen  der  aktiven  Arbeitsförderung  anbie-
 ten  wollen.  Die  originären  Aufgaben  von  Schulen  und  Trä-
 gern  der  Jugendhilfe  sind  andere,  als  Leistungen  der  aktiven
 Arbeitsmarktpolitik  zu  erbringen.  Daher  kann  das  Zulas-
 sungsverfahren  nicht  mit  Verweis  auf  andere  Genehmi-
 gungsverfahren  fremder  Fachbereiche  ersetzt  werden.  Auch
 eine  Ausnahmeregelung  für  die  Zulassung  von  Maßnahmen
 ist  abzulehnen.  Die  Regelungen  zur  Zulassung  von  Maß-
 nahmen  sehen  im  Vergleich  zu  der  Normierung  durch  Bun-
 des-  oder  Landesrecht  ergänzende,  für  den  Bereich  der  Ar-
 beitsförderung  zu  berücksichtigende  Voraussetzungen  vor.
 Zudem  wären  eine  Ausnahme  und  die  damit  verbundene
 Besserstellung  gegenüber  anderen  Trägern  unter  wettbe-
 werblichen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt.

 Zu Nummer  25 – Artikel  2 Nummer  18
 (§  180 Absatz  4 Satz  1a – neu –, Satz  2 SGB  III –
 Förderung des dritten Ausbildungsjahres in der Alten- und
 Krankenpflege durch Bundesagentur für Arbeit)

 Die  Fachkräftesicherung  ist  für  die  Bundesregierung  ein
 zentrales  Anliegen.  Dies  gilt  auch  für  den  überdurchschnitt-
 lich  wachsenden  Fachkräftebedarf  im  Pflegebereich.  Fragen
 der  Weiterbildungsförderung  sind  Gegenstand  der  Gesprä-
 che,  die  derzeit  mit  den  Ländern  und  Einrichtungen  zu  einer
 „Ausbildungs-  und  Qualifizierungsoffensive  Altenpflege“
 geführt  werden.  Ziel  ist  es,  die  Kräfte  von  Bund,  Ländern
 und  Verbänden  zu  bündeln  und  möglichst  konkrete  Ziele  zur
 Stärkung  der  Ausbildung  und  Weiterbildung  sowie  zur  Stei-
 gerung  der  Attraktivität  des  Beschäftigungsfeldes  der  Alten-
 pflege zu vereinbaren.

 Zu Nummer  26 – Artikel  2 Nummer  90
 (§  421r SGB  III – Beibehaltung des Ausbildungsbonus für
 Auszubildende aus Insolvenzbetrieben)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  gemäß
 der  Gesetzesbegründung  ab.  Gerade  in  Zeiten  des  zuneh-
 menden  Fachkräftebedarfs  ist  nicht  davon  auszugehen,  dass
 die  betroffenen  Auszubildenden  ihre  begonnene  Berufsaus-
 bildung nicht in einem anderen Betrieb fortführen können.

 Zu  Nummer  27  –  Artikel  5  Nummer  5  Buchstabe  c1  –  neu  –
 (§  16  Absatz  3a  –  neu  –  SGB  II  –  Überschreitung  der  Förder-
 dauer  bei  Maßnahmen  zur  Aktivierung  und  beruflichen  Ein-
 gliederung  in  begründeten  Einzelfällen)

 Die  Bundesregierung  wird  die  vom  Bundesrat  vorgeschla-
 gene  Änderung  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren  prüfen.

 Zu Nummer  28 – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16d Absatz  8 SGB  II – Keine Begrenzung der Zuschuss-
 höhe für die Erstattung von Trägeraufwendungen im Rah-
 men von Arbeitsgelegenheiten)

 Die  Bundesregierung  spricht  sich  gegen  die  Streichung  von
 §  16d  Absatz  8  SGB  II-E  aus.  Eine  gesetzliche  Regelung
 zur  Höhe  der  übernommenen  Trägerkosten  ist  dringend  ge-
 boten,  da  es  bisher  keine  ausdrückliche  Regelung  gibt.  Die
 bisher  zum  Teil  im  Rahmen  von  Arbeitsgelegenheiten  mit
 geförderten  Maßnahmen  zur  Stabilisierung  und  Unterstüt-
 zung  sowie  Qualifizierungsmaßnahmen  werden  künftig  auf
 Grundlage  der  hierfür  eigentlich  vorgesehenen  Instrumente
 (vor  allem §  45 SGB  III-E) gefördert.

 Zu Nummer  29 Buchstabe  a – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16d Absatz  1 Satz  1 und Satz  2 – neu – SGB  II)

 Zu Doppelbuchstabe  aa
 (§  16d Absatz  1 Satz  1 SGB  II – Streichung der Wett-
 bewerbsneutralität als Voraussetzung für Arbeitsgelegen-
 heiten)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.
 Das  Kriterium  der  Wettbewerbsneutralität  galt  schon  bisher.
 Die  ausdrückliche  Nennung  dient  ausschließlich  der  Klar-
 stellung  und  stellt  keine  inhaltliche  Änderung  dar.  Eine
 Streichung  des  Kriteriums  der  Wettbewerbsneutralität
 würde somit ein falsches Signal setzen.

 Zu Doppelbuchstabe  bb
 (§  16d Absatz  1 Satz  2 – neu – SGB  II – Beteiligung der
 örtlichen Beiräte bei der Einrichtung von Arbeitsgelegen-
 heiten)

 Die  Bundesregierung  wird  den  Änderungsvorschlag  prüfen.
 Der  örtliche  Beirat  kann  bei  der  Auswahl  von  Eingliede-
 rungsmaßnahmen  durch  praxisnahe  und  auf  Interessenaus-
 gleich  bedachte  Beratung  einen  wichtigen  Beitrag  bei  der
 Konzeption der örtlichen Arbeitsmarktpolitik leisten.

 Zu Nummer  29 Buchstabe  b – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16d  Absatz  2  SGB  II  –  Änderung  der  Definition  „Zusätz-
 lichkeit“)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Mit
 dem  Kriterium  der  Zusätzlichkeit  wird  erreicht,  dass  nur  Tä-
 tigkeiten  gefördert  werden,  die  bestehende  Arbeitsplätze
 nicht  verdrängen.  Die  Definition  der  Zusätzlichkeit  im
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SGB  II  ist  von  den  Erfahrungen  aus  der  Arbeitsförderung
 geprägt  und  kennzeichnet  eine  nachvollziehbare  Grenze
 zwischen  Arbeitsmarktförderung  und  regulärer  Beschäfti-
 gung.  Sie  ist  wortgleich  aus  der  bisherigen  Regelung  zu  Ar-
 beitsbeschaffungsmaßnahmen  entnommen.  Die  Bundesre-
 gierung  kann  nicht  nachvollziehen,  dass  aufgrund  dieser
 Definition  nur  arbeitsmarktferne  Beschäftigungen  geschaf-
 fen  würden,  die  kaum  Qualifizierungseffekte  haben  und
 eine geringe Integrationswirkung aufweisen.

 Zu Nummer  29 Buchstabe  c – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16d Absatz  4 SGB  II – Streichung der Definition „Wett-
 bewerbsneutralität“)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Aufnahme  des  Kriteriums  der  Wettbewerbsneutralität  dient
 lediglich der Klarstellung.

 Zu Nummer  29 Buchstabe  d – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16d Absatz  6 SGB  II – Streichung der Begrenzung der
 Zuweisungsdauer)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.
 Durch  die  Begrenzung  der  Zuweisungsdauer  in  Arbeitsgele-
 genheiten  von  24  Monaten  in  fünf  Jahren  wird  verhindert,
 dass  erwerbsfähige  Leistungsberechtigte  dauerhaft  in  Ar-
 beitsgelegenheiten  eingesetzt  werden.  Die  Regelung  ver-
 pflichtet  die  Jobcenter,  ihre  Integrationsstrategien  im  Inte-
 resse  der  Leistungsberechtigten  regelmäßig  zu  überprüfen.
 Zudem  wird  die  Nachrangigkeit  des  Instrumentes  unterstri-
 chen.

 Zu Nummer  29 Buchstabe  e – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16d Absatz  8 und 9 – neu – SGB  II – Aufnahme der För-
 derung zur Vorbereitung auf nachträglichen Erwerb des
 Hauptschulabschlusses)

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Verbindung  von  Arbeitsgele-
 genheiten  mit  der  Vorbereitung  auf  den  nachträglichen  Er-
 werb  des  Hauptschulabschlusses  ab.  Mit  der  Einführung  des
 Rechtsanspruchs  auf  die  Förderung  der  Vorbereitung  auf
 den  nachträglichen  Erwerb  des  Hauptschulabschlusses  im
 Rahmen  einer  berufsvorbereitenden  Bildungsmaßnahme
 (§  61a  SGB  III)  beziehungsweise  einer  Maßnahme  der  För-
 derung  der  beruflichen  Weiterbildung  (§  77  Absatz  3
 SGB  III)  zum  1.  Januar  2009  hat  der  Gesetzgeber  eindeutig
 geregelt,  dass  innerhalb  dieser  speziellen  Normen  auf  den
 nachträglichen  Hauptschulabschluss  vorzubereiten  ist.  Da-
 mit  besteht  kein  Raum  mehr,  im  Rahmen  von  Arbeitsgele-
 genheiten  auf  den  nachträglichen  Erwerb  des  Hauptschulab-
 schlusses  vorzubereiten.  Niedrigschwellige  Angebote  wie
 §  45  SGB  III-E  oder  –  nachrangig  –  §  16d  SGB  II-E  können
 zur  Heranführung  an  Maßnahmen  zur  Vorbereitung  auf  den
 Hauptschulabschluss  (§  53  SGB  III-E  oder  §  81  SGB  III-E)
 vorgeschaltet werden.

 Zu Nummer  30 Buchstabe  a – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16e Absatz  1 Satz  2 SGB  II – Streichung der Budgetie-
 rung)

 Erste  Zwischenergebnisse  der  Evaluation  haben  ergeben,
 dass  mit  der  JobPerspektive  nach  §  16e  SGB  II  bislang
 überwiegend  und  entgegen  den  Fördervoraussetzungen  Per-
 sonen  gefördert  wurden,  die  arbeitsmarktnah  waren  und  für
 die  andere  Maßnahmen  zur  Eingliederung  in  reguläre  Be-

 schäftigung  in  Frage  gekommen  wären.  Dies  hat  zu  starken
 Einbindungseffekten  geführt.  Die  Budgetierung  soll  auf
 eine  sorgfältigere  und  den  gesetzlichen  Bestimmungen  ent-
 sprechende Teilnehmerauswahl hinwirken.

 Zu Nummer  30 Buchstabe  b – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16e  Absatz  2  Satz  2,  Satz  3a  –  neu  –  und  3b  –  neu  –  SGB  II)

 Zu Doppelbuchstabe  aa
 (§  16e Absatz  2 Satz  2 – Orientierung an tariflicher Ent-
 lohnung)

 Da  die  Arbeitsverhältnisse  den  allgemeinen  arbeitsrecht-
 lichen  und  tariflichen  Regelungen  unterliegen,  bedarf  es
 nach  Auffassung  der  Bundesregierung  keiner  gesonderten
 gesetzlichen Regelung.

 Zu Doppelbuchstabe  bb
 (§  16e Absatz  2 Satz  3a – neu – und 3b – neu SGB  II –
 Übernahme zusätzlicher Kosten)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.
 Gegenstand  der  Förderung  ist  das  Arbeitsverhältnis  an  sich.
 Sollte  im  Einzelfall  ergänzende  Qualifizierung  notwendig
 sein,  ist  diese  auf  der  Grundlage  der  dafür  vorgesehenen  In-
 strumente,  die  gegebenenfalls  mit  einer  Förderung  nach
 §  16e SGB  II-E kombiniert werden können, möglich.

 Zu Nummer  30 Buchstabe  c – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16e Absatz  3 SGB  II – Streichung der Begrenzung der
 Zuweisungsdauer)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Förderhöchstdauer  verhindert,  dass  erwerbsfähige  Leis-
 tungsberechtigte  dauerhaft  in  geförderten  Arbeitsverhältnis-
 sen  eingesetzt  werden  und  sich  damit  vom  allgemeinen
 Arbeitsmarkt  entfernen.  Die  Jobcenter  sollen  ihre  Integra-
 tionsstrategien  regelmäßig  überprüfen  und  gegebenenfalls
 anpassen.

 Zu Nummer  30 Buchstabe  d – Artikel  5 Nummer  7
 (§  16e  Absatz  3a  –  neu  –  und  3b  –  neu  –  SGB  II  –  Jährliche
 Überprüfung der Zuschusshöhe und Ermöglichung einer
 Nebenbestimmung im Vergabeverfahren)

 Durch  die  Einführung  einer  Förderhöchstdauer  von  24  Mo-
 naten  innerhalb  von  fünf  Jahren  ist  eine  Klausel  zur  jähr-
 lichen Überprüfung der Höhe des Zuschusses entbehrlich.

 Die  Regelung  zur  Zuweisung  von  geförderten  Arbeitnehme-
 rinnen  und  Arbeitnehmern  als  Nebenbestimmung  bei  Verga-
 beentscheidungen  ist  nicht  erforderlich.  Der  Regelungsge-
 halt  der  besonderen  vergaberechtlichen  Vorschrift  des  §  262
 SGB  III,  die  als  Teil  der  Vorschriften  zu  Arbeitsbeschaf-
 fungsmaßnahmen  künftig  entfällt,  wird  von  der  neu  ge-
 schaffenen  allgemeinen  Regelung  des  §  97  Absatz  4  Satz  2
 des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen  (GWB)
 erfasst.  Danach  können  für  die  Auftragsausführung  zusätzli-
 che  Anforderungen  an  Auftragnehmer  gestellt  werden,  die
 insbesondere  soziale,  umweltbezogene  oder  innovative  As-
 pekte  betreffen,  wenn  sie  im  sachlichen  Zusammenhang  mit
 dem  Auftragsgegenstand  stehen  und  sich  aus  der  Leistungs-
 beschreibung  ergeben.  Damit  ist  der  vergaberechtliche
 Handlungsspielraum  zur  Einbindung  von  Eingliederungs-
 maßnahmen  in  die  Ausführung  eines  öffentlichen  Auftrags
 grundsätzlich vorhanden.
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Zu Nummer  31 – Artikel  5 Nummer  8
 (§  16f SGB  II – Freie Förderung ohne Umgehungs- und
 Aufstockungsverbot)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.
 Der  Vorschlag  sieht  insbesondere  vor,  dass  die  Agentur  für
 Arbeit  Leistungen  der  Freien  Förderung  erbringen  kann,
 ohne  das  Umgehungs-  und  Aufstockungsverbot  zu  berück-
 sichtigen.  Freie  Leistungen  ohne  Beachtung  des  Umge-
 hungs-  und  Aufstockungsverbot  würden  eine  uneinheitliche
 Rechtsanwendung  mit  der  Folge  einer  Entwicklung  unter-
 schiedlicher  Leistungsstandards  auf  regionaler  Ebene  be-
 günstigen.  Mit  dem  Umgehungs-  und  Aufstockungsverbot
 wird  vermieden,  dass  Grundsatzentscheidungen  des  Gesetz-
 gebers  durch  die  Freie  Förderung  unterlaufen  werden.  Dies
 soll  dem  Grunde  nach  auch  weiterhin  beibehalten  werden.
 Eine  Ausnahme  wird  für  langzeitarbeitslose  Personen  ge-
 macht.

 Zu Nummer  32 – Artikel  5 Nummer  13
 (§  46 Absatz  1a – neu – SGB  II – Einführung Passiv-
 Aktiv-Transfer)

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  vorgeschlagene  Regelung
 ab.  Durch  die  Höhe  der  in  einem  Haushaltsjahr  zur  Verfü-
 gung  gestellten  Eingliederungsmittel  wird  der  Einsatz  der
 Mittel  für  die  aktive  Arbeitsmarktpolitik  gesteuert.  Diese
 Steuerungsmöglichkeit würde jedoch unterlaufen.

 Passive  Leistungen  sind  Pflichtleistungen,  die,  falls  nötig,
 auch  überplanmäßig  zu  erbringen  sind.  Bei  den  Eingliede-
 rungsleistungen  handelt  es  sich  fast  ausschließlich  um  Er-
 messensleistungen,  die  in  einem  begrenzten  Budget  veran-
 schlagt  sind.  Hätten  die  Jobcenter  die  Möglichkeit,  passive
 in  aktive  Leistungen  umzuwandeln,  könnten  sie  die  aktiven
 Leistungen unkontrolliert und nahezu beliebig ausweiten.

 Zudem  sollen  für  erwerbsfähige  Leistungsberechtigte  vor-
 rangig  Maßnahmen  erbracht  werden,  die  die  unmittelbare
 Aufnahme  einer  Erwerbstätigkeit  auf  dem  allgemeinen  Ar-
 beitsmarkt  ermöglichen.  Mit  der  Möglichkeit,  passive  Leis-
 tungen  zur  Förderung  nach  §  16e  SGB  II  heranzuziehen,
 stünde  zu  erwarten,  dass  auch  leichter  zu  vermittelnde  er-
 werbsfähige  Leistungsberechtigte  gefördert  würden.  Dies
 entspräche  nicht  dem  arbeitsmarktpolitischen  Gebot,  öffent-
 lich geförderte Beschäftigung nachrangig einzusetzen.

 Zu Nummer  33 – Artikel  39
 (§  1  Absatz  2  Nummer  2  und  2a  –  neu  –  DatV,  §  51b  SGB  II  –
 Herabsetzung der statistischen Erfassungspflicht)

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Änderungsvorschlag  ab.  Die
 Weiterentwicklung  der  zu  erhebenden  statistischen  Merk-
 male  obliegt  einer  im  Rahmen  des  Bund-Länder-Ausschus-
 ses  nach  §  18c  SGB  II  eingerichteten  Arbeitsgruppe.  Die
 mit  dem  Änderungsvorschlag  angestrebte  Regelung,  die
 einheitliche  Erhebung  und  Übermittlung  von  personenbezo-
 genen  Daten  für  Leistungen  nach  §  28  SGB  II  zu  durchbre-
 chen  und  für  einzelne  Leistungen  durch  die  reine  Zahl  der

 Leistungsempfänger  zu  ersetzen,  wurde  in  diesem  Rahmen
 noch nicht geprüft.

 Aus  Sicht  der  Bundesregierung  wäre  die  Änderung  mit
 weitreichenden  methodischen  Problemen  verbunden,  die
 die  Aussagekraft  der  Statistik  beeinträchtigt.  Die  Grundsi-
 cherungsstatistik  wäre  nicht  mehr  in  der  Lage,  umfassend
 über  Bedarfe  und  Leistungen  sowie  anzurechnende  Ein-
 kommen  zu  berichten,  da  die  verschiedenen  Bedarfsarten
 nicht  mehr  aus  einer  einheitlichen  Datenbasis  gewonnen
 würden.  Darüber  hinaus  gäbe  es  keine  Möglichkeit,  Fehler-
 überprüfungen bei den übermittelten Daten durchzuführen.

 Ferner  besteht  –  wie  die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zu  den
 Bildungs- und Teilhabeleistungen festgestellt hat – kein Wi-
 derspruch  zwischen  der  Erhebung  personenbezogener  Da-
 ten  und  der  Möglichkeit  der  pauschalierten  Abrechnung  der
 Leistungen  für  Bildung  und  Teilhabe;  zusätzliche  Daten
 müssen auch in solchen Fällen nicht erhoben werden.

 Zu Nummer  34
 (Umsetzung ausbildungsbegleitender Hilfen)

 Die  Bundesagentur  für  Arbeit  setzt  die  ausbildungsbeglei-
 tenden  Hilfen  fachlich  um.  Das  Bundesministerium  für  Ar-
 beit  und  Soziales  hat  für  den  Bereich  des  SGB  III  die
 Rechtsaufsicht.  Die  Bundesregierung  ist  der  Überzeugung,
 dass  den  Forderungen  in  der  praktischen  Umsetzung  durch
 die Bundesagentur für Arbeit bereits entsprochen wird.

 Die  beauftragten  Bildungsträger  sind  verpflichtet,  bei  der
 Abstimmung  der  Maßnahmeinhalte  mit  dem  Ausbildungs-
 betrieb  zu  kooperieren  und  sich  eng  mit  den  Berufsschulen
 abzustimmen.  Die  Vorlage  eines  Zeugnisses  ist  für  die  not-
 wendige  Einzelfallentscheidung  der  zuständigen  Beratungs-
 fachkraft  in  der  Agentur  für  Arbeit  nicht  notwendig.  In  der
 Regel  reicht  die  Bestätigung  der  Berufsschule  aus,  dass
 beim  vorliegenden  Leistungsstand  der  erfolgreiche  Verlauf
 der  Ausbildung  gefährdet  ist.  Gleiches  gilt,  wenn  der  Aus-
 bildungsbetrieb  Gründe  bescheinigt,  bei  denen  objektiv  von
 einer  Gefährdung  des  Ausbildungserfolgs  ausgegangen
 werden  muss.  Um  ein  bundesweit  flächendeckendes  Ange-
 bot  sicherzustellen,  sind  alle  beauftragten  Bildungsträger
 verpflichtet,  die  Ausbildungsbegleitung  bedarfsgerecht  für
 alle  betrieblichen  Berufsausbildungen  zu  gewährleisten.  Die
 entsprechende  Fachkompetenz  hierfür  ist  gegebenenfalls
 durch  den  Einsatz  von  Honorarkräften  zu  gewährleisten.
 Eine  Förderung  in  Kleingruppen  ist  nur  zulässig,  wenn
 diese  homogen  sind  (selbes  Ausbildungsjahr  und  eng  ver-
 wandte  Ausbildungsberufe).  In  allen  anderen  Fällen  wird
 individuell gefördert.

 Die  Bundesagentur  für  Arbeit  informiert  zudem  aktiv  über
 die  Möglichkeit  zur  Förderung  durch  ausbildungsbeglei-
 tende  Hilfen,  seit  dem  Jahr  2010  unter  anderem  durch  eine
 Kommunikationskampagne  ausbildungsbegleitender  Hil-
 fen,  in  der  gezielt  Arbeitgeber,  Auszubildende  und  schwer-
 punktmäßig  Berufsschulen  angesprochen  werden,  um  ab-
 bruchgefährdete  Auszubildende  möglichst  frühzeitig  zu
 erreichen.
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